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nung und den aufgrund dieser Verordnung erlassenen 
Rechtsverordnungen vor, soweit diese abweichende 
Vorgaben enthalten. 

(2) Der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist in der 
Zeit von 20 bis 5 Uhr nur bei Vorliegen triftiger Gründe 
gestattet. Triftige Gründe sind

 1.  der Besuch von Veranstaltungen im Sinne des 
§ 10 Absatz 4 und des § 12 Absätze 1 und 2,

 2.  die Ausübung beruflicher und dienstlicher Tätig-
keiten, einschließlich der Teilnahme ehrenamtlich 
tätiger Personen an Einsätzen von Feuerwehr, 
Katastro phenschutz und Rettungsdienst,

 3.  die Inanspruchnahme medizinischer, pflegeri-
scher, therapeutischer und veterinärmedizinischer 
Leistungen,

 4.  die Begleitung und Betreuung von unterstützungs-
bedürftigen Personen und Minderjährigen, insbe-
sondere die Wahrnehmung des Sorge- und Um-
gangsrechts im jeweiligen privaten Bereich, 

 5.  die Begleitung und Betreuung Sterbender und von 
Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen,

 6.  Handlungen zur Versorgung von Tieren,

 7.  der Besuch von Schulen, Kindertagesstätten und 
beruflichen sowie dienstlichen Bildungsange-
boten,

Verordnung der Landesregierung zur 
Änderung der Corona-Verordnung 

Vom 11. Dezember 2020

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit §§ 28 bis 31 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert 
worden ist, wird verordnet:

Artikel 1 

Die Corona-Verordnung vom 30. November 2020 (GBl. 
S. 1067), wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift des Abschnitts 1 wird wie folgt ge-
fasst:

 »Abschnitt 1: Ziele, befristete Maßnahmen zur Abwen-
dung einer akuten Gesundheitsnotlage«.

2. Nach § 1 wird folgender § 1 a eingefügt:

»§ 1 a

Befristete Maßnahmen zur Abwendung  
einer akuten Gesundheitsnotlage

(1) Bis einschließlich 9. Januar 2021 gehen die Ab-
sätze 2 und 3 den übrigen Regelungen dieser Verord-
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 sind Regelungen, die weitergehende Maßnahmen zum 
Schutz vor Infektionen vorsehen.«

7. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Nummer 1 eingefügt:

 »1.  entgegen § 1 a Absatz 2 oder 3 sich außerhalb 
der Wohnung aufhält,«.

b) Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 2.

c) Nach der neuen Nummer 2 wird folgende Num-
mer 3 eingefügt:

 »3.  entgegen § 2 Absatz 4 Alkohol ausschenkt 
oder konsumiert,«,

d) Die bisherigen Nummern 2 bis 11 werden Num-
mern 4 bis 13.

8. § 21 wird wie folgt neu gefasst:

a) In § 21 Absatz 1 Satz 2 wird »Satz 3« durch »Satz 2« 
ersetzt.

b) § 21 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 »(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 9. Janu-
ars 2021 außer Kraft. Gleichzeitig treten alle Ver-
ordnungen, die auf Grund dieser Verordnung oder 
der vom 23. Juni 2020 erlassen wurden, außer 
Kraft, sofern sie nicht zuvor aufgehoben wurden.«

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

stuttgart, den 11. Dezember 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Sitzmann

 Dr. Eisenmann Bauer

 Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

 Wolf Hermann

  Erler

Anmerkung: Die Verordnung wurde am 11. Dezember 
2020 durch öffentliche Bekanntmachung des Staats
ministeriums notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkün
dungsgesetzes und trat damit gemäß Artikel 2 der Ver
ordnung am 12. Dezember 2020 in Kraft.

 8.  der Besuch von Veranstaltungen des Studienbe-
triebs im Sinne des § 13 Absatz 4, 

 9.  in der Zeit vom 23. bis 27. Dezember 2020 der Be-
such von Ansammlungen und privaten Veranstal-
tungen, soweit solche nach § 9 Absatz 1 zulässig 
sind, und

10.  sonstige vergleichbar gewichtige und unabweis-
bare Gründe.

(3) Der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist auch in 
der Zeit von 5 bis 20 Uhr nur bei Vorliegen triftiger 
Gründe gestattet. Neben den in Absatz 2 Satz 2 ge-
nannten triftigen Gründen gelten als triftige Gründe 
zusätzlich folgende Gründe:

1. der Besuch von nicht nach § 13 für den Publikums-
verkehr geschlossenen Einrichtungen, 

2. der Besuch von im Präsenzbetrieb durchzuführen-
den Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen,

3. der Besuch von Ansammlungen und privaten Veran-
staltungen im privaten Raum, soweit solche nach 
§ 9 Absatz 1 Nummer 2 zulässig sind,

4. der Besuch von sonstigen Veranstaltungen, soweit 
diese nicht nach § 10 Absatz 3 untersagt sind,

5. der Besuch von Versammlungen im Sinne des § 11 
und

6. Sport und Bewegung an der frischen Luft aus-
schließlich alleine, mit einer weiteren nicht im sel-
ben Haushalt lebenden Person oder mit Angehöri-
gen des eigenen Haushalts; Kinder der jeweiligen 
Haushalte bis einschließlich 14 Jahre sind hiervon 
ausgenommen.«

3. Die Überschrift in § 2 wird wie folgt gefasst: 

»§ 2

Allgemeine Abstandsregel, Alkoholverbot«.

4. § 2 wird nachfolgender Absatz 4 angefügt:

 »(4) Der Ausschank und Konsum von Alkohol ist auf 
von der zuständigen Behörde im Benehmen mit der 
zuständigen Ortspolizeibehörde festzulegenden Ver-
kehrs- und Begegnungsflächen in Innenstädten oder 
sonstigen öffentlichen Orten, an denen sich Menschen 
entweder auf engem Raum oder nicht nur vorüber-
gehend aufhalten, untersagt.«

5. In § 3 Absatz 1 Nummer 6 werden die Wörter »soweit 
dies durch die zuständigen Behörden bestimmt ist« 
durch die Wörter »soweit dies durch die zuständige 
Behörde im Benehmen mit der zuständigen Ortspoli-
zeibehörde bestimmt ist« ersetzt.

6. § 15 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Absatz 1 gilt nicht, soweit in diesen Rechtsverord-
nungen von §§ 1 a, 9, 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, 
§ 13 Absätze 1 bis 3 abgewichen wird; ausgenommen 
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Volksbegehren Volksanträge, Bürgerbegehren, 
Einwohneranträge und Einwohnerversammlungen,

2. Eheschließungen unter Teilnahme von nicht mehr 
als 5 Personen; Kinder der Eheschließenden zäh-
len hierbei nicht mit, 

3. Veranstaltungen im Sinne des § 10 Absatz 4,

4. im Präsenzbetrieb durchzuführende Prüfungen 
und Prüfungsvorbereitungen, sofern nicht in § 1 f 
etwas Abweichendes geregelt ist,

5. Veranstaltungen des Studienbetriebs im Sinne des 
§ 13 Absatz 4,

6. Veranstaltungen im Bereich der Kinder- und Ju-
gendhilfe, die im Rahmen von Leistungen oder 
Maßnahmen nach §§ 13, 14, 27 bis 35, 35 a, 41 
sowie §§ 42 bis 42 e mit Ausnahme von § 42 a 
 Absatz 3 a des Achten Buches Sozialgesetzbuch  
– Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) – durchge-
führt werden und

7. zwingend erforderliche und unaufschiebbare Ver-
anstaltungen, die der Aufrechterhaltung des Ar-
beits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebs oder der so-
zialen Fürsorge dienen.

§ 1 c

Ausgangsbeschränkungen

(1) Der Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder 
sonstigen Unterkunft ist in der Zeit von 5 Uhr bis  
20 Uhr nur bei Vorliegen folgender triftiger Gründe 
gestattet:

 1. Abwendung einer konkreten Gefahr für Leib, 
 Leben und Eigentum,

 2. Besuch von Veranstaltungen im Sinne des § 10, 
soweit diese nicht nach § 1 b Absatz 2 untersagt 
sind,

 3. Versammlungen im Sinne des § 11,

 4. Veranstaltungen im Sinne des § 12 Absätze 1  
und 2,

 5. Ausübung beruflicher und dienstlicher Tätigkei-
ten, einschließlich der Teilnahme ehrenamtlich 
tätiger Personen an Übungen und Einsätzen von 
Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungs-
dienst,

 6. Besuch von Einrichtungen, soweit deren Betrieb 
nicht im Sinne des § 1 d untersagt ist,

 7. Teilnahme an Ansammlungen, privaten Zusam-
menkünften und privaten Veranstaltungen, so-
weit diese nach § 9 Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 1 b Absatz 1 zulässig sind,

 8. Inanspruchnahme medizinischer, pflegerischer, 
therapeutischer und veterinärmedizinischer Leis-
tungen,

Zweite Verordnung der Landesregierung  
zur Änderung der Corona-Verordnung 

Vom 15. Dezember 2020 

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit §§ 28 bis 31 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert 
worden ist, wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Corona-Verordnung vom 30. November 2020 (GBl. 
S. 1067), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
11. Dezember 2020 (am 11. Dezember 2020 notverkün-
det durch öffentliche Bekanntmachung auf der Home-
page des Staatsministeriums unter www.baden-wuert-
temberg.de/corona-verordnung) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

 1. § 1 a wird wie folgt gefasst:

 »Bis einschließlich 10. Januar 2021 gehen die §§ 1 b 
bis 1 h den übrigen Regelungen dieser Verordnung 
und den aufgrund dieser Verordnung sowie den auf-
grund der Corona-Verordnung vom 23. Juni 2020 
(GBl. S. 483), die zuletzt durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 17. November 2020 (GBl. S. 1052) geän-
dert worden ist, erlassenen Rechtsverordnungen vor, 
soweit diese abweichende Vorgaben enthalten.«

 2. Nach § 1 a werden die §§ 1 b bis h eingefügt:

»§ 1 b

Weitergehende Untersagungen und Einschränkungen 
von Ansammlungen und Veranstaltungen

(1) Abweichend von § 9 Absatz 1 sind Ansammlun-
gen, private Zusammenkünfte und private Veranstal-
tungen ausschließlich im nicht-öffentlichen Raum 
erlaubt. Davon ausgenommen ist Sport und Bewe-
gung im Freien mit einer weiteren nicht im selben 
Haushalt lebenden Person oder mit Angehörigen des 
eigenen Haushalts; Kinder der jeweiligen Haushalte 
bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. 
§ 9 Absatz 2 bleibt unberührt.

(2) Sonstige Veranstaltungen im Sinne des § 10 Ab-
satz 3 Nummer 2 sind untersagt. Dies gilt nicht für:

1. notwendige Gremiensitzungen von juristischen 
Personen des privaten und öffentlichen Rechts, 
rechtsfähigen und teilrechtsfähigen Gesellschaften 
und Gemeinschaften, Betriebsversammlungen und 
Veranstaltungen der Tarifpartner, sowie im Sinne 
des § 11 zulässige Nominierungsveranstaltungen 
und für die Parlaments- und Kommunalwahlen er-
forderliche Sammlung von Unterstützungsunter-
schriften für Wahlvorschläge von Parteien, Wäh-
lervereinigungen und Einzelbewerbern sowie für 
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 8. Begleitung und Betreuung von unterstützungs-
bedürftigen Personen und Minderjährigen, insbe-
sondere die Wahrnehmung des Sorge- und Um-
gangsrechts im jeweiligen privaten Bereich,

 9. Begleitung und Betreuung von sterbenden Perso-
nen und von Personen in akut lebensbedrohli-
chen Zuständen,

10. unaufschiebbare Handlungen zur Versorgung 
von Tieren sowie Maßnahmen der Tierseuchen-
prävention und zur Vermeidung von Wildschä-
den und

11. in der Zeit vom 24. bis 26. Dezember 2020 der 
Besuch von Ansammlungen, privaten Zusam-
menkünften und privaten Veranstaltungen, so-
weit diese nach § 9 Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 1 b Absatz 1 zulässig sind und

12. sonstige vergleichbar gewichtige Gründe.

§ 1 d

Weitergehende Betriebsuntersagungen und  
Einschränkungen von Einrichtungen

(1) Der Betrieb aller Einrichtungen nach § 13 Ab-
satz 2 wird für den Publikumsverkehr untersagt. Dies 
gilt nicht für: 

1. Beherbergungsbetriebe soweit für notwendige ge-
schäftliche, dienstliche Übernachtungen oder in 
besonderen Härtefällen genutzt

2. das Gastgewerbe, insbesondere Schank- und Spei-
sewirtschaften, einschließlich gastgewerblicher 
Einrichtungen im Sinne des § 25 Absatz 2 Gast-
stättengesetz ausschließlich für den Außer-Haus-
Verkauf sowie Abhol- und Lieferdienste, für die 
Verpflegung im Zusammenhang mit zulässigen 
Übernachtungsangeboten im Sinne von Nummer 3 
sowie gastgewerbliche Einrichtungen und Leis-
tungen im Sinne des § 25 Absatz 1 Gaststätten-
gesetz,

3. Mensen und Cafeterien an Hochschulen und Aka-
demien nach dem Akademiengesetz soweit die 
Ausgabe von Getränken und Speisen ausschließ-
lich zum Mitnehmen und im Rahmen des Außer-
Haus-Verkaufs erfolgt,

4. Sportanlagen, Sportstätten, Schwimm-, Hallen-, 
Thermal-, Spaßbäder und sonstige Bäder sowie 
Badeseen mit kontrolliertem Zugang soweit eine 
Nutzung ausschließlich für den Reha-Sport, Spit-
zen- oder Profisport erfolgt und

5. Einrichtungen zur Erbringung medizinisch not-
wendiger körpernaher Dienstleistungen, insbeson-
dere Physio- und Ergotherapie, Logopädie, Podo-
logie und medizinischer Fußpflege.

Der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten im 
Freien ist abweichend von Satz 2 Nummer 4 für den 

 9. Begleitung und Betreuung von unterstützungs-
bedürftigen Personen und minderjährigen Perso-
nen, insbesondere die Wahrnehmung des Sorge- 
und Umgangsrechts im jeweiligen privaten Be-
reich,

10. Begleitung und Betreuung von sterbenden Perso-
nen und von Personen in akut lebensbedrohli-
chen Zuständen,

11. Handlungen zur Versorgung von Tieren sowie 
Maßnahmen der Tierseuchenprävention und zur 
Vermeidung von Wildschäden,

12. Besuch von Einrichtungen nach § 1 f zum Zweck 
der Teilnahme an der Notbetreuung,

13. Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen, soweit 
nicht in § 1 f etwas Abweichendes geregelt ist,

14.  Besuch von Veranstaltungen des Studienbetriebs 
im Sinne des § 13 Absatz 4,

15. Sport und Bewegung im Freien ausschließlich 
alleine, mit einer weiteren nicht im selben Haus-
halt lebenden Person oder mit Angehörigen des 
eigenen Haushalts; Kinder der jeweiligen Haus-
halte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei 
nicht mit,

16. notwendige Pflege und Erhaltung von nicht der 
Wohnung oder sonstigen Unterkunft angeschlos-
senen privaten Gartenanlagen, Grünflächen oder 
Grundstücken sowie Brennholzaufbereitung in 
Waldflächen und

17. sonstige vergleichbar gewichtige Gründe.

(2) In der Zeit von 20 Uhr bis 5 Uhr des Folgetags 
gilt eine erweiterte Ausgangsbeschränkung. Der Auf-
enthalt außerhalb der Wohnung oder sonstigen Un-
terkunft ist in dieser Zeit bei Vorliegen folgender trif-
tiger Gründe gestattet:

 1. Abwendung einer konkreten Gefahr für Leib, 
 Leben und Eigentum,

 2. Besuch von Veranstaltungen im Sinne des § 10 
Absatz 4,

 3. Versammlungen im Sinne des § 11,

 4. Veranstaltungen im Sinne des § 12 Absätze 1  
und 2,

 5. Ausübung beruflicher und dienstlicher Tätigkei-
ten, einschließlich der Teilnahme ehrenamtlich 
tätiger Personen an Übungen und Einsätzen von 
Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungs-
dienst

 6. Besuch von Ehegatten, Lebenspartnern sowie 
Partnern einer nichtehelichen Lebensgemein-
schaft in deren Wohnung oder sonstigen Unter-
kunft,

 7. Inanspruchnahme medizinischer, pflegerischer, 
therapeutischer und veterinärmedizinischer Leis-
tungen,
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Verkauf von Weihnachtsbäumen an Privatkunden, 
sofern dieser nicht in geschlossenen Räumen stattfin-
det. Zulässig ist ferner die Einrichtung eines Abhol-
service für gewerbliche Kunden und Landwirte, so-
fern für deren ausgeübte Tätigkeit erforderlich.

(5) Wird eine Poststelle oder ein Paketdienst im 
Sinne des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 7 zusammen 
mit einem untersagten Einzelhandelsbetrieb oder La-
dengeschäft betrieben, darf der Einzelhandelsbetrieb 
oder das Ladengeschäft, mit Ausnahme von für den 
Brief- und Paketversand erforderlichen Nebenleis-
tungen, nicht betrieben werden, wenn die mit dem 
Betrieb der Poststelle oder dem Paketdienst erwirt-
schafteten Umsätze einschließlich Nebenleistungen 
im Vergleich zu denen, die durch den Verkauf des 
Sortiments des untersagten Einzelhandelsbetriebs 
oder Ladengeschäfts erwirtschaftet werden, eine un-
tergeordnete Rolle spielen.

(6) Der Außer-Haus-Verkauf von Speisen und Ge-
tränken ist ausschließlich zur Mitnahme gestattet; 
Bereiche zum Verzehr vor Ort sind zu schließen.

(7) Einzelhandelsbetrieben und Märkten ist die 
Durchführung besonderer Verkaufsaktionen, die ei-
nen verstärkten Zustrom von Menschenmengen er-
warten lassen, untersagt. 

§ 1 e

Alkohol und Pyrotechnikverbot

(1) Der Ausschank und Konsum von Alkohol ist im 
öffentlichen Raum verboten. Die Abgabe von alko-
holhaltigen Getränken ist nur in verschlossenen Be-
hältnissen erlaubt.

(2) Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände ist 
im öffentlichen Raum verboten.

§ 1 f

Einstellung des Betriebs an Schulen, Kindertages
einrichtungen und Kindertagespflegestellen

(1) Bis zum Ablauf des 10. Januar 2021 sind 

1. der Unterrichtsbetrieb in der Präsenz sowie die 
Durchführung außerunterrichtlicher und anderer 
schulischer Veranstaltungen an den öffentlichen 
Schulen, Schulkindergärten, Grundschulförder-
klassen und den entsprechenden Einrichtungen in 
freier Trägerschaft, 

2. der Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowie 
Kindertagespflege und 

3. der Betrieb von Betreuungsangeboten der verlässli-
chen Grundschule, flexiblen Nachmittagsbetreuung, 
Horte sowie Horte an der Schule 

untersagt. Das Kultusministerium und das Sozial-
ministerium können zur Durchführung abschluss-
relevanter Prüfungsteile Ausnahmen zulassen.

Freizeit- und Amateurindividualsport allein, zu zweit 
oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands 
zulässig, soweit es sich um weitläufige Außenanla-
gen handelt und keine Nutzung von Umkleiden und 
anderen Aufenthaltsräumen oder Gemeinschaftsein-
richtungen erfolgt.

(2) Der Betrieb von Sonnenstudios sowie Hunde-
salons-, Hundefriseuren und ähnlichen Einrichtun-
gen der Tierpflege wird untersagt.

(3) Der Betrieb von Einzelhandel, Ladengeschäften 
und Märkten mit Ausnahme von Lieferdiensten, ein-
schließlich solcher des Online-Handels, wird unter-
sagt. Von der Untersagung sind ausgenommen: 

 1. der Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke 
einschließlich Direktvermarktern, Metzgereien, 
Bäckereien und Konditoreien, 

 2. Wochenmärkte im Sinne des § 67 GewO,

 3. Ausgabestellen der Tafeln,

 4. Apotheken, Reformhäuser, Drogerien, Sanitäts-
häuser, Orthopädieschuhtechniker, Hörgeräte-
akustiker, Optiker, Babyfachmärkte,

 5. Tankstellen,

 6. Poststellen und Paketdienste, Banken und Spar-
kassen sowie Reise- und Kundenzentren zum 
Fahrkartenverkauf im Öffentlichen Verkehr, 

 7. Reinigungen und Waschsalons,

 8. der Zeitschriften- und Zeitungsverkauf,

 9. Verkaufsstätten für Tierbedarf und Futtermittel-
märkte,

10. der Großhandel,

11. der Verkauf von Weihnachtsbäumen und

12. Kraftfahrzeug-, Landmaschinen- und Fahrrad-
werkstätten sowie entsprechende Ersatzteilver-
kaufsstellen.

Wenn Mischsortimente angeboten werden, dürfen 
Sortimentsteile, deren Verkauf nicht nach Satz 2 ge-
stattet ist, verkauft werden, wenn der erlaubte Sorti-
mentsteil überwiegt; diese Stellen dürfen dann alle 
Sortimente vertreiben, die sie gewöhnlich auch ver-
kaufen. Wenn bei einer Stelle der verbotene Teil des 
Sortiments überwiegt, darf der erlaubte Teil allein 
weiterverkauft werden, wenn eine räumliche Abtren-
nung möglich ist. Die Einrichtung eines Abholser-
vice ist den in Satz 2 genannten Betrieben untersagt; 
die Lieferung von Waren bleibt zulässig. Die Öff-
nung von Einkaufszentren und Kaufhäusern ist nur 
für die in Satz 2 genannten Ausnahmen erlaubt. § 13 
Absatz 3 bleibt unberührt.

(4) Baumärkte, Verkaufsstätten für Baustoffe und 
Gartenbaubedarf sowie Verkaufsstätten des Land-
handels werden für den Publikumsverkehr geschlos-
sen. Zulässig sind ausschließlich Lieferdienste, ein-
schließlich solcher des Online-Handels, sowie der 
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derpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 
sowie Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kin-
dertagespflege sofern sie berechtigt sind, an der Not-
betreuung teilzunehmen. Berechtigt zur Teilnahme 
sind Kinder,

1. deren Teilnahme an der Notbetreuung zur Ge-
währleistung des Kindeswohls erforderlich ist,

2. deren Erziehungsberechtigte beide

a) in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich 
und

b) durch diese Tätigkeit an der Betreuung gehin-
dert sind,

3. die aus sonstigen schwerwiegenden Gründen auf 
eine Notbetreuung angewiesen sind.

Der Unabkömmlichkeit beider Erziehungsberechtig-
ter steht es gleich, wenn eine Person alleinerziehend 
ist und sie die Voraussetzungen nach Nummer 2 er-
füllt. Alleinerziehenden gleichgestellt sind Erzie-
hungsberechtigte dann, wenn die oder der weitere 
Erziehungsberechtigte aus zwingenden Gründen, 
zum Beispiel wegen einer schweren Erkrankung, an 
der Betreuung gehindert ist. 

(5) Die Notbetreuung erstreckt sich in der Regel auf 
den Zeitraum des Betriebs der Einrichtungen, den sie 
ersetzt. Sie findet in der jeweiligen Einrichtung, die 
das Kind bisher besucht hat, durch deren Personal 
und in möglichst kleinen und konstant zusammenge-
setzten Gruppen statt. Ausnahmen hiervon sind nur 
in besonders zu begründenden Fällen zulässig. Vom 
Mindestpersonalschlüssel des § 1 der Kindertages-
stättenverordnung kann in der Notbetreuung abgewi-
chen werden, sofern die Wahrnehmung der Auf-
sichtspflicht dennoch uneingeschränkt möglich ist.

(6) Der Betrieb der Schulmensen und der gemein-
same Verzehr von Speisen durch Schülerinnen und 
Schüler sowie durch das an der Schule tätige Perso-
nal sind im Rahmen der Notbetreuung in möglichst 
konstanten Gruppen unter Wahrung des Abstandsge-
bots von mindestens 1,5 Metern zwischen den Perso-
nen zulässig. Die Tische sind beim Schichtbetrieb 
zwischen den Schichten grundsätzlich zu reinigen.

(7) Ausgeschlossen von der Notbetreuung gemäß 
Absatz 4 sind Kinder, 

1. die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infi-
zierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 
letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen 
sind, soweit die zuständigen Behörden nichts an-
deres anordnen, oder 

2. die sich innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage 
in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das 
Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Auf-
enthalts als Risikogebiet ausgewiesen war; dies 
gilt auch, wenn das Gebiet innerhalb von 10 Tagen 
nach der Rückkehr neu als Risikogebiet eingestuft 
wird, oder 

(2) Die Untersagung nach Absatz 1 gilt nicht für 
Schulen am Heim an nach § 28 Landesjugendhilfege-
setz (LJHG) anerkannten Heimen für Minderjährige, 
soweit die Schüler ganzjährig das Heim besuchen, 
sowie Sonderpädagogische Bildungs- und Bera-
tungszentren mit Internat, die ganzjährig geöffnet 
sind. Die Untersagung gilt ferner nicht für Pflege-
schulen, Schulen für Gesundheitsfachberufe, Fach-
schulen für Sozialwesen, Schulen für Tätigkeiten im 
Rettungsdienst und Weiterbildungs- und Fortbil-
dungsstätten der Pflege- und Gesundheitsfachberufe 
im Geschäftsbereich des Sozialministeriums und des 
Kultusministeriums; der Unterricht soll auf Fernun-
terricht umgestellt werden. Prüfungen können statt-
finden. Das Kultusministerium kann Ausnahmen von 
Absatz 1 für die Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren mit den Förderschwerpunkten 
emotionale und soziale Entwicklung, Sehen, Hören, 
geistige Entwicklung, Lernen, körperliche und moto-
rische Entwicklung, Schülerinnen und Schüler in län-
gerer Krankenhausbehandlung sowie die entspre-
chenden Einrichtungen des frühkindlichen Bereichs 
zulassen, sofern und soweit dies aufgrund des beson-
deren Förder- und Betreuungsbedarfs erforderlich ist.

(3) An die Stelle des Präsenzunterrichts tritt der 
Fernunterricht ausschließlich für Schülerinnen und 
Schüler

1. der Klassenstufe 9 der Hauptschule, Werkreal-
schule, Realschule und Gemeinschaftsschule, die 
im Schuljahr 2020/2021 die Abschlussprüfung ab-
legen,

2. der Klassenstufe 10 der Hauptschule, Werkreal-
schule, Realschule und Gemeinschaftsschule, die 
im Schuljahr 2020/2021 die Abschlussprüfung ab-
legen 

3. der Klassenstufe 10 in zieldifferenten inklusiven 
Bildungsangeboten, die sich auf ein nahtlos an-
schließendes Bildungsangebot vorbereiten,

4. der Jahrgangsstufen 1 und 2 des allgemein bilden-
den Gymnasiums, des beruflichen Gymnasiums 
und der Gemeinschaftsschule,

5. der Abschluss- und Prüfungsklassen der berufli-
chen Schulen im Geschäftsbereich des Kultusmi-
nisteriumS. Klassen der einjährigen Berufsfach-
schule, des einjährigen Berufskollegs für Sozial-
pädagogik, der einjährigen Berufskollegs BK I, 
des Berufskollegs Ernährung und Erziehung und 
des Dualen Berufskollegs Fachrichtung Soziales 
sowie Klassen der berufsvorbereitenden Bildungs-
gänge gelten nicht als Abschlussklassen.

(4) Ausgenommen von der Untersagung nach Ab-
satz 1 sind Schülerinnen und Schüler an Grundschu-
len, Grundschulförderklassen, Schulkindergärten, 
den Klassenstufen 5 bis 7 der auf der Grundschule 
aufbauenden Schulen, aller Klassenstufen der Son-
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 3. Die Überschrift von § 2 wird wie folgt gefasst: 

»Allgemeine Abstandsregel«

 4. § 2 Absatz 4 wird ersatzlos gestrichen.

 5. § 3 Absatz 1 Nr. 8 wird wie folgt gefasst:

 »in Arbeits- und Betriebsstätten sowie Einsatzorten 
und«.

 6. § 9 wird wie folgt gefasst:

§ 9

Ansammlungen, private Zusammenkünfte  
und private Veranstaltungen

(1) Ansammlungen, private Zusammenkünfte und 
private Veranstaltungen sind nur gestattet 

1. mit Angehörigen des eigenen Haushalts,

2. mit Angehörigen des eigenen und eines weiteren 
Haushalts sowie Verwandten in gerader Linie, je-
weils einschließlich deren Ehegatten, Lebenspart-
nern, Partnern einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft, mit insgesamt nicht mehr als fünf Per-
sonen; Kinder der jeweiligen Haushalte bis ein-
schließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit, 

3. in der Zeit vom 24. bis 26. Dezember 2020 alter-
nativ zu Nummer 2 mit Angehörigen des eigenen 
Haushalts und vier weiteren Personen aus dem 
engsten Familienkreis; Kinder der jeweiligen 
Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei 
nicht mit. Als engster Familienkreis gelten Ehe-
gatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehe-
lichen Lebensgemeinschaft sowie Verwandte in 
gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder 
und deren jeweilige Haushaltsangehörige. In pri-
vaten Härtefällen darf eine der in Satz 1 genannten 
vier Personen von außerhalb des engsten Famili-
enkreises stammen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansammlungen, die der 
Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder Ge-
schäftsbetriebs, der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung oder der sozialen Fürsorge dienen.«

 7. § 13 Absatz 2 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

 »3. Reisebusse im touristischen Verkehr, Beherber-
gungsbetriebe und sonstige Einrichtungen, die Über-
nachtungsangebote gegen Entgelt anbieten, mit Aus-
nahme von notwendigen geschäftlichen, dienstlichen 
Übernachtungen oder in besonderen Härtefällen,«

 8. In § 13 Absatz 2 Nr. 6 und 7 wird »Spitzen- und Pro-
fisport« ersetzt durch »Spitzen- oder Profisport«.

 9. In § 15 Absatz 2 wird »1 a« ersatzlos gestrichen.

10. § 19 wird wie folgt gefasst:

»§ 19

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1 a Num-
mer 24 IfSG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

3. die typische Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Husten, 
Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, auf-
weisen.

(8) Ein Zutritts- und Teilnahmeverbot besteht in den 
Fällen von Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 nicht, sofern 
nach den Bestimmungen der CoronaVO Absonde-
rung eine Pflicht zur Absonderung nicht oder nicht 
mehr besteht.

§ 1 g

Beschränkungen von Veranstaltungen  
von Religions, Glaubens und Weltanschauungs
gemeinschaften zur Religionsausübung sowie von 

Veranstaltungen bei Todesfällen

(1) Während Veranstaltungen von Religions-, Glau-
bens- und Weltanschauungsgemeinschaften zur Reli-
gionsausübung sowie Veranstaltungen bei Todes-
fällen im Sinne des § 12 Absätze 1 und 2 ist der Ge-
meindegesang in geschlossenen Räumen untersagt. 
Die Besucher haben während der Veranstaltung eine 
nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleich-
bare Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. § 3 Absatz 2 
gilt entsprechend.

(2) Die Teilnahme an Veranstaltungen im Sinne des 
§ 12 Absatz 1 ist nur nach vorheriger Anmeldung zu-
lässig, sofern es auf Grund der erwarteten Besucher-
zahlen zur Auslastung der räumlichen Kapazitäten 
kommen wird. Die Vorgaben des § 6 sind hierbei ein-
zuhalten.

§ 1 h

Einschränkungen für Krankenhäuser, Einrichtungen 
für Menschen mit Pflege und Unterstützungsbedarf 

und ambulante Pflegedienste

(1) Der Besuch in Krankenhäusern und stationären 
Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unter-
stützungsbedarf ist nur nach vorherigem negativem 
Antigentest oder mit einem Atemschutz, welcher die 
Anforderungen der DIN EN 149:2001 (FFP2) oder 
eines vergleichbaren Standards erfüllt, zulässig.

(2) Das Personal von stationären Einrichtungen für 
Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf 
 sowie von ambulanten Pflegediensten, hat einen 
Atemschutz, welcher die Anforderungen der DIN EN 
149:2001 (FFP2) oder eines vergleichbaren Standards 
erfüllt, zu tragen. Darüber hinaus ist das Personal 
zwei Mal pro Woche durch die Einrichtungen oder 
den Pflegedienst mit einem Antigentest zu testen.«
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stuttgart, den 15. Dezember 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Sitzmann

 Dr. Eisenmann Bauer

 Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

 Wolf Hermann

  Erler

Anmerkung: Die Verordnung wurde am 15. Dezember 
2020 durch öffentliche Bekanntmachung des Staats
ministeriums notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkün
dungsgesetzes und trat damit gemäß Artikel 2 der Ver
ordnung am 16. Dezember 2020 in Kraft.

Zweite Verordnung  
des Wirtschaftsministeriums  

zur Änderung bauordnungsrechtlicher 
Verordnungen

Vom 8. Dezember 2020

Auf Grund von § 73 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 und 6, 
Absätze 2 bis 5 und 8 Nummern 1 und 2 der Landesbau-
ordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 5. 
März 2010 (GBl. S. 357, 358, ber. S. 416), die zuletzt 
durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313) geändert 
worden ist, wird verordnet:

Artikel 1

Änderung der Allgemeinen Ausführungsverordnung 
zur Landesbauordnung

Die Allgemeine Ausführungsverordnung des Wirt-
schaftsministeriums zur Landesbauordnung vom 5. Feb-
ruar 2010 (GBl. S. 24), die zuletzt durch Artikel 124 der 
Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 113) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 »Die nutzbare Fläche der nach § 9 Absatz 2 LBO 
erforderlichen Kinderspielplätze muss mindes-
tens 30 m2 betragen.«

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

»Diese Fläche erhöht sich

1. ab der 11. bis zur 20. Wohnung um 2 m2,

2. ab der 21. bis zur 30. Wohnung um 1,5 m2 und

3. ab der 31. Wohnung um 1 m2

je weiterer Wohnung.«

 1.  entgegen § 1 b Absatz 1 im öffentlichen Raum an 
einer Ansammlung oder an einer privaten Zu-
sammenkunft teilnimmt oder eine private Veran-
staltung abhält,

 2. entgegen § 1 b Absatz 2 eine sonstige Veranstal-
tung abhält,

 3. entgegen § 1 c Absatz 1 oder 2 sich außerhalb der 
Wohnung aufhält,

 4. entgegen § 1 d Absätze 1 bis 6 eine Einrichtung 
betreibt, 

 5. entgegen § 1 d Absatz 7 in Einzelhandelsbetrie-
ben und Märkten besondere Verkaufsaktionen 
durchführt,

 6. entgegen § 1 e Absatz 1 Alkohol im öffentlichen 
Raum ausschenkt oder konsumiert,

 7. entgegen § 1 e Absatz 2 pyrotechnische Gegen-
stände im öffentlichen Raum abbrennt,

 8. entgegen § 1 h Absatz 1 keinen Atemschutz trägt,

 9. entgegen § 2 Absatz 2 zu anderen Personen den 
Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhält,

10. entgegen § 3 Absatz 1 keine Mund-Nasen-Bede-
ckung trägt,

11. entgegen § 6 Absatz 5 als Anwesende oder An-
wesender unzutreffende Angaben zu Vorname, 
Nachname, Anschrift, Datum der Anwesenheit 
oder Telefonnummer macht,

12. entgegen § 9 Absatz 1 an einer Ansammlung teil-
nimmt oder eine private Veranstaltung abhält,

13. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1, § 12 Absatz 1 
Satz 2 oder § 12 Absatz 2 Satz 2 eine Veranstal-
tung abhält, 

14. einem Zutritts- oder Teilnahmeverbot nach § 10 
Absatz 1 Satz 2, § 12 Absatz 1 Satz 3, § 12 Ab-
satz 2 Satz 3 oder § 14 Sätze 2 oder 5 zuwider-
handelt,

15. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 3 oder § 14 Satz 3 
Arbeitsschutzanforderungen nicht einhält,

16. entgegen § 10 Absatz 3 Satz 1 eine Veranstaltung 
abhält,

17. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 1 nicht auf die Ein-
haltung der Abstandsregel nach § 2 hinwirkt,

18. entgegen § 13 Absätze 1 oder 2 eine Einrichtung 
betreibt oder

19. entgegen § 14 Satz 1 Einrichtungen, Angebote 
oder Aktivitäten betreibt oder anbietet.«

11. § 21 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 »Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 10. Januars 
2021 außer Kraft.«

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.
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 2. In § 2 Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter »in der 
Fassung vom 10. Februar 1987, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 10. November 2009,« durch die 
Wörter »in der jeweils geltenden Fassung« ersetzt.

 3. § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird aufgehoben.

b) Im neuen Satz 2 werden die Wörter »Die Sätze 1 
und 2 gelten« durch die Angabe »Satz 1 gilt« er-
setzt.

 4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter »unterhalb der 
Hochhausgrenze« durch die Wörter »außer 
bei Hochhäusern« ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter »brennbare Fens-
terprofile« durch die Wörter »Fenster, Türen« 
ersetzt und nach dem Wort »geschlossenen« 
die Wörter »und linienförmigen« eingefügt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird aufgehoben.

bb) Im neuen Satz 2 wird das Wort »Unterkonst-
ruktionen« durch das Wort »Konstruktionen« 
ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter »Doppelfassaden und« werden 
gestrichen.

bb) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

 »Satz 1 gilt für Doppelfassaden entsprechend.«

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 »Die Absätze 1, 2 und 3 Satz 1 gelten nicht für 
Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3; Absatz 3 
Satz 2 gilt nicht für Gebäude der Gebäudeklassen 
1 und 2.«

 5. In § 6 Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 
eingefügt: 

 »Baustoffe in und an geschossübergreifenden Fugen 
müssen nichtbrennbar sein.«

 6. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 wird die Angabe »§ 6 Abs. 3 
Nr. 3« durch die Angabe »§ 5 Absatz 6 Satz 
2« ersetzt und das Wort »und« gestrichen.

bb) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 
eingefügt:

 »5.  Wände, die gemäß § 6 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 LBO die Abstände nicht ein-
halten, wenn ohne Brandwand keine Be-
denken wegen des Brandschutzes beste-
hen,«

cc) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6.

dd) In Nummer 6 wird der Punkt durch die An-
gabe », und« ersetzt.

ee) Folgende Nummer 7 wird angefügt:

 »7.  seitliche Wände von grenzständigen oder 
grenznahen Terrassenüberdachungen, so-
weit die Terrassenüberdachungen nicht 
mehr als 3 m vor die Außenwand des an-
schließenden Geschosses vortreten.«

b) Absatz 3 wird folgender Satz 3 angefügt:

 »In Wänden nach Satz 2 müssen Baustoffe in und 
an geschossübergreifenden Fugen nichtbrennbar 
sein.«

 7. § 8 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird aufgehoben.

b) Im neuen Satz 2 werden die Wörter »Die Sätze 1 
und 2 gelten« durch die Wörter »Satz 1 gilt« er-
setzt.

 8. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt.

bb) Folgende Nummer 6 wird angefügt:

 »6.  Terrassenüberdachungen, soweit diese 
nicht mehr als 3 m vor die Außenwand 
des darüberliegenden Geschosses vortre-
ten.«

b) Absatz 4 wird folgender Satz 3 angefügt:

 »Anlagen zur photovoltaischen oder thermischen 
Solarnutzung sind keine ähnlichen Dachaufbau-
ten im Sinne von Satz 2 Nummer 2.«

 9. § 11 Absatz 4 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

 »2.  Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen 
treppenraumseitig eine Bekleidung aus nicht-
brennbaren Baustoffen haben, die über einen 
Zeitraum von mindestens 30 Minuten eine 
Brandbeteiligung der brennbaren Baustoffe ver-
hindert,«

10. § 14 Absatz 6 wird wie folgt geändert:

 Das Wort »Rauchmeldern« wird durch das Wort 
»Brandmeldern« ersetzt.

11. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort »gewerberechtli-
cher« durch das Wort »betriebssicherheitsrechtli-
cher« ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 »(1) Für Aufzugsanlagen im Sinne des Anhang 2 
Abschnitt 2 Nummer 2 der Verordnung über Si-
cherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwen-
dung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsver-
ordnung – BetrSichV) vom 3. Februar 2015 
(BGBl. I S. 49), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
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§ 1

Einschränkung des Anwendungsbereichs

Für Feuerstätten, Wärmepumpen und Blockheizkraft-
werke gilt die Verordnung nur, soweit diese Anlagen der 
Beheizung von Räumen oder der Warmwasserversor-
gung dienen oder Gas-Haushalts-Kochgeräte sind. Die 
Verordnung gilt nicht für Brennstoffzellen und ihre Anla-
gen zur Abführung der Prozessgase.

§ 2

Begriffe

(1) Als Nennleistung gilt

1. die auf dem Typenschild der Feuerstätte angegebene 
höchste Leistung, bei Blockheizkraftwerken die Ge-
samtleistung, 

2. die in den Grenzen des auf dem Typenschild ange-
gebenen Leistungsbereiches festeingestellte und auf 
einem Zusatzschild angegebene höchste nutzbare 
Leistung der Feuerstätte oder

3. bei Feuerstätten ohne Typenschild die aus dem Brenn-
stoffdurchsatz mit einem Wirkungsgrad von 80 vom 
Hundert ermittelte Leistung.

(2) Raumluftunabhängig sind Feuerstätten, denen die 
Verbrennungsluft über Leitungen oder Schächte nur di-
rekt vom Freien zugeführt wird und bei denen kein Ab-
gas in gefahrdrohender Menge in den Aufstellraum aus-
treten kann. Andere Feuerstätten sind raumluftabhängig.

§ 3

Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten

(1) Für raumluftabhängige Feuerstätten ist eine ausrei-
chende Verbrennungsluftversorgung aus dem Freien er-
forderlich.

(2) Für raumluftabhängige Feuerstätten mit einer Nenn-
leistung von insgesamt nicht mehr als 50 kW reicht die 
Verbrennungsluftversorgung aus, wenn jeder Aufstell-
raum eine ins Freie führende Öffnung mit einem lichten 
Querschnitt von mindestens 150 cm2 oder zwei Öffnun-
gen von je mindestens 75 cm2 oder Leitungen ins Freie 
mit strömungstechnisch äquivalenten Querschnitten hat. 

(3) Für raumluftabhängige Feuerstätten mit einer Nenn-
leistung von insgesamt mehr als 50 kW reicht die Ver-
brennungsluftversorgung aus, wenn jeder Aufstellraum 
eine ins Freie führende Öffnung oder Leitung hat. Der 
Querschnitt der Öffnung muss mindestens 150 cm2 und 
für jedes über 50 kW hinausgehende Kilowatt 2 cm2 
mehr betragen. Leitungen müssen strömungstechnisch 
äquivalent bemessen sein. Der erforderliche Querschnitt 
darf auf höchstens zwei Öffnungen oder Leitungen auf-
geteilt sein.

(4) Verbrennungsluftöffnungen und -leitungen dürfen 
nicht verschlossen oder zugestellt werden, sofern nicht 

ordnung vom 30. April 2019 (BGBl. I S. 554) ge-
ändert worden ist, die weder gewerblichen noch 
wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Ge-
fahrenbereich auch keine Arbeitnehmer beschäf-
tigt werden, gelten die §§ 2, 5, 6, ausgenommen 
Absatz 1 Satz 2, §§ 8, 9, 15 bis 17, 19 Absätze 1, 2, 
4 bis 6 und §§ 22 bis 24 BetrSichV entsprechend.«

c) In Absatz 2 wird das Wort »gewerberechtlichen« 
durch das Wort »betriebssicherheitsrechtlichen« 
ersetzt.

12.  Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Feuerungsverordnung

Verordnung des Wirtschaftsministeriums  
über Anforderungen an Feuerungsanlagen, 
Wärme- und Brennstoffversorgungsanlagen  

(Feuerungsverordnung – FeuVO)1

Vom 8. Dezember 2020 

INHALTSÜBERSICHT
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Begriffe  ...............................................................................................  2
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Aufstellung von Feuerstätten, Gasleitungsanlagen  .............................  4

Aufstellräume für Feuerstätten  ...........................................................  5

Heizräume  ...........................................................................................  6

Abgasanlagen  ......................................................................................  7

Abstände von Abgasanlagen zu brennbaren Bauteilen  .......................  8
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Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke und  
ortsfeste Verbrennungsmotoren ........................................................... 10
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Brennstofflagerung außerhalb von Brennstofflagerräumen  ................ 12

Druckbehälter für Flüssiggas  .............................................................. 13

Inkrafttreten  ......................................................................................... 14

Auf Grund von § 73 Absatz 1 Nummern 1 und 2 und 
 Absatz 8 Nummer 2 der Landesbauordnung für Baden-
Württemberg (LBO) in der Fassung vom 5. März 2010 
(GBl. S. 357, 358, ber. S. 416), die zuletzt durch Gesetz 
vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313) geändert worden ist, 
wird verordnet:

1  Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informa-
tionsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 
vom 17. 9. 2015, S. 1).
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3. in denen durch andere Maßnahmen wie beispielsweise 
unten und oben in derselben Wand angeordnete 
 Öffnungen mit einem Mindestquerschnitt von jeweils 
150 cm2 zu unmittelbaren Nachbarräumen ein zusam-
menhängender Rauminhalt der Größe nach Nummer 1 
eingehalten wird. 

(5) Gasleitungsanlagen in Räumen müssen so beschaf-
fen, angeordnet oder mit Vorrichtungen ausgerüstet sein, 
dass bei einer äußeren thermischen Beanspruchung von 
bis zu 650 °C über einen Zeitraum von 30 Minuten keine 
gefährlichen Gas-Luft-Gemische entstehen können. Alle 
Gasentnahmestellen müssen mit einer Vorrichtung aus-
gerüstet sein, die im Brandfall die Brennstoffzufuhr 
selbsttätig verhindert. Satz 2 gilt nicht, wenn Gaslei-
tungsanlagen durch Ausrüstung mit anderen selbsttätigen 
Vorrichtungen die Anforderungen nach Satz 1 erfüllen. 

(6) Feuerstätten für Flüssiggas (Propan, Butan und deren 
Gemische) dürfen in Räumen, deren Fußboden an jeder 
Stelle mehr als 1 m unter der Geländeoberfläche liegt, 
nur aufgestellt werden, wenn

1. die Feuerstätten eine Flammenüberwachung haben 
und

2. sichergestellt ist, dass auch bei abgeschalteter Feue-
rungseinrichtung Flüssiggas aus den im Aufstellraum 
befindlichen Brennstoffleitungen in gefahrdrohender 
Menge nicht austreten kann oder über eine mechani-
sche Lüftungsanlage sicher abgeführt wird.

(7) Feuerstätten müssen von Bauteilen aus brennbaren 
Baustoffen so weit entfernt oder so abgeschirmt sein, 
dass an diesen bei Nennleistung der Feuerstätten keine 
höheren Temperaturen als 85 °C auftreten können. Dies 
gilt als erfüllt, wenn mindestens die vom Hersteller ange-
gebenen Abstandsmaße eingehalten werden oder, wenn 
diese Angaben fehlen, ein Mindestabstand von 40 cm 
eingehalten wird.

(8) Vor den Feuerungsöffnungen von Feuerstätten für 
feste Brennstoffe sind Fußböden aus brennbaren Bau-
stoffen in einem ausreichenden Abstand durch einen Be-
lag aus nichtbrennbaren Baustoffen zu schützen. Dies 
gilt als erfüllt, wenn der Belag sich nach vorne auf min-
destens 50 cm und seitlich auf mindestens 30 cm über die 
Feuerungsöffnung hinaus erstreckt, die Maßgaben des 
Herstellers eingehalten sind oder ein nicht brennbarer 
Belag gemäß Herstellerangaben nicht erforderlich ist.

(9) Bauteile aus brennbaren Baustoffen müssen von den 
Feuerraumöffnungen offener Kamine nach oben und 
nach den Seiten einen Abstand von mindestens 80 cm 
haben. Bei Anordnung eines beiderseits belüfteten Strah-
lungsschutzes genügt ein Abstand von 40 cm.

§ 5

Aufstellräume für Feuerstätten

(1) In einem Raum dürfen Feuerstätten mit einer Nenn-
leistung von insgesamt mehr als 100 kW, die gleichzeitig 

durch besondere Sicherheitseinrichtungen gewährleistet 
ist, dass die Feuerstätten nur bei geöffnetem Verschluss 
betrieben werden können. Der erforderliche Querschnitt 
darf durch den Verschluss oder durch Gitter nicht verengt 
werden. 

(5) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 kann für 
raumluftabhängige Feuerstätten eine ausreichende Ver-
brennungsluftversorgung auf andere Weise nachgewie-
sen werden; das ist der Fall, wenn ein Volumenstrom von 
mindestens 1,6 m3/h pro kW Nennleistung verfügbar ist.

(6) Absatz 2 gilt nicht für Gas-Haushalts-Kochgeräte. 
Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für offene Kamine.

§ 4

Aufstellung von Feuerstätten, Gasleitungsanlagen

(1) Feuerstätten dürfen nicht aufgestellt werden

1. in notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen 
notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie 
und in notwendigen Fluren, 

2. in Garagen, ausgenommen raumluftunabhängige Feu-
erstätten, deren Oberflächentemperatur bei Nennleis-
tung nicht mehr als 300 °C beträgt.

(2) Die Betriebssicherheit von raumluftabhängigen Feu-
erstätten darf durch den Betrieb von raumluftab sau-
genden Anlagen wie Lüftungs- oder Warmluftheizungs-
anlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner 
nicht beeinträchtigt werden. Dies gilt als erfüllt, wenn

1. ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstätten und der 
luftabsaugenden Anlagen durch Sicherheitseinrichtun-
gen verhindert wird, 

2. die Abgasführung durch besondere Sicherheitseinrich-
tungen überwacht wird, 

3. die Abgase der Feuerstätten über die luftabsaugenden 
Anlagen abgeführt werden oder

4. anlagentechnisch sichergestellt ist, dass während des 
Betriebes der Feuerstätten kein gefährlicher Unter-
druck entstehen kann.

(3) Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe ohne Flam-
menüberwachung dürfen nur in Räumen aufgestellt wer-
den, wenn durch mechanische Lüftungsanlagen während 
des Betriebes der Feuerstätten stündlich mindestens ein 
fünffacher Luftwechsel sichergestellt ist. Für Gas-Haus-
halts-Kochgeräte genügt ein Außenluftvolumenstrom 
von 100 m3/h.

(4) Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe mit Strö-
mungssicherung dürfen unbeschadet des § 3 in Räumen 
aufgestellt werden, 

1. mit einem Rauminhalt von mindestens 1 m3 je kW 
Nennleistung dieser Feuerstätten, soweit sie gleich-
zeitig betrieben werden können, 

2. in denen durch unten und oben angeordnete Öffnun-
gen mit einem Mindestquerschnitt von jeweils 75 cm2 
ins Freie eine Durchlüftung sichergestellt ist oder
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förmige Brennstoffe, Wärmepumpen, Blockheizkraft-
werken, ortsfesten Verbrennungsmotoren und für 
 zugehörige Installationen sowie zur Lagerung von 
Brennstoffen und

2. mit Aufenthaltsräumen, ausgenommen solche für das 
Betriebspersonal, sowie mit notwendigen Treppenräu-
men, Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen 
und dem Ausgang ins Freie, Sicherheitsschleusen und 
Vorräumen von Feuerwehraufzügen nicht in unmittel-
barer Verbindung stehen.

Wenn in Heizräumen Feuerstätten für flüssige und gas-
förmige Brennstoffe aufgestellt werden, gilt § 5 Absatz 3 
entsprechend. 

(2) Heizräume müssen

1. mindestens einen Rauminhalt von 8 m 3 und eine 
lichte Höhe von 2 m,

2. einen Ausgang, der ins Freie oder in einen Flur führt, 
der die Anforderungen an notwendige Flure erfüllt, 
und

3. Türen, die in Fluchtrichtung aufschlagen,

haben.

(3) Wände, ausgenommen nichttragende Außenwände, 
und Stützen von Heizräumen sowie Decken über und 
 unter ihnen müssen feuerbeständig sein. Öffnungen in 
Decken und Wänden müssen, soweit sie nicht unmittel-
bar ins Freie führen, mindestens feuerhemmende und 
selbstschließende Abschlüsse haben. Die Sätze 1 und 2 
gelten nicht für Trennwände zwischen Heizräumen und 
den zum Betrieb der Feuerstätten gehörenden Räumen, 
wenn diese Räume die Anforderungen der Sätze 1 und 2 
erfüllen.

(4) Heizräume müssen zur Raumlüftung jeweils eine 
obere und eine untere Öffnung ins Freie mit einem Quer-
schnitt von mindestens je 150 cm2 oder Leitungen ins 
Freie mit strömungstechnisch äquivalenten Querschnit-
ten haben. § 3 Absatz 4 gilt sinngemäß. Der Querschnitt 
einer Öffnung oder Leitung darf auf die Verbrennungs-
luftversorgung nach § 3 Absatz 3 angerechnet werden.

(5) Lüftungsleitungen für Heizräume müssen eine Feuer-
widerstandsdauer von mindestens 90 Minuten haben, 
 soweit sie durch andere Räume führen, ausgenommen 
angrenzende, zum Betrieb der Feuerstätten gehörende 
Räume, die die Anforderungen nach Absatz 3 Sätze 1 
und 2 erfüllen. Die Lüftungsleitungen dürfen mit ande-
ren Lüftungsanlagen nicht verbunden sein und nicht der 
Lüftung anderer Räume dienen.

(6) Lüftungsleitungen, die der Lüftung anderer Räume 
dienen, müssen, soweit sie durch Heizräume führen, eine 
Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten oder 
selbsttätige Absperrvorrichtungen mit einer Feuerwider-
standsdauer von mindestens 90 Minuten haben und ohne 
Öffnungen sein.

betrieben werden sollen, nur aufgestellt werden, wenn 
dieser Raum

1. nicht anderweitig genutzt wird, ausgenommen zur 
Aufstellung von Wärmepumpen, Blockheizkraft-
werken und ortsfesten Verbrennungsmotoren sowie 
für zugehörige Installationen und zur Lagerung von 
Brennstoffen,

2. gegenüber anderen Räumen keine Öffnungen, aus-
genommen Öffnungen für Türen, hat,

3. dicht- und selbstschließende Türen hat und

4. gelüftet werden kann.

In einem Raum nach Satz 1 dürfen Feuerstätten für feste 
Brennstoffe jedoch nur aufgestellt werden, wenn deren 
Nennleistung insgesamt nicht mehr als 50 kW beträgt. 

(2) Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe mit einer 
Nennleistung von mehr als 100 kW, die mit Überdruck 
betrieben werden und deren Abgase mit Überdruck abge-
führt werden, müssen innerhalb von Gebäuden in Räu-
men aufgestellt werden, die zwei unmittelbar ins Freie 
führende, unten und oben angeordnete, Öffnungen mit 
einem Mindestquerschnitt von je 150 cm2 aufweisen zu-
züglich 1 cm2 für jedes über 100 kW hinausgehende kW. 
Dies gilt nicht, wenn diese Feuerstätten der Bauart nach 
so beschaffen sind, dass Abgase in gefahrdrohender 
Menge nicht austreten können. 

(3) Brenner und Brennstofffördereinrichtungen der 
 Feuerstätten für flüssige und gasförmige Brennstoffe mit 
einer Nennleistung von insgesamt mehr als 100 kW müs-
sen durch einen außerhalb des Aufstellraumes angeord-
neten Schalter (Notschalter) jederzeit abgeschaltet wer-
den können. Bei dem Notschalter muss ein Schild mit 
der Aufschrift »NOTSCHALTER – FEUERUNG« sicht-
bar angebracht sein.

(4) Wird in dem Aufstellraum nach Absatz 1 Heizöl gela-
gert oder ist der Raum für die Heizöllagerung nur von 
diesem Aufstellraum zugänglich, muss die Heizölzufuhr 
von der Stelle des Notschalters nach Absatz 3 aus durch 
eine entsprechend gekennzeichnete Absperreinrichtung 
unterbrochen werden können.

(5) Abweichend von Absatz 1 dürfen die Feuerstätten 
auch in anderen Räumen aufgestellt werden, wenn die 
Nutzung dieser Räume dies erfordert und die Feuer-
stätten sicher betrieben werden können.

§ 6

Heizräume

(1) Feuerstätten für feste Brennstoffe mit einer Nenn-
leistung von insgesamt mehr als 50 kW, die gleichzeitig 
betrieben werden sollen, dürfen nur in besonderen Räu-
men (Heizräumen) aufgestellt werden. § 5 Absatz 4 und 
Absatz 5 gelten entsprechend. Die Heizräume dürfen

1. nicht anderweitig genutzt werden, ausgenommen  
zur Aufstellung von Feuerstätten für flüssige und gas-
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Dies gilt nicht 

1. für Abgasleitungen in Gebäuden der Gebäudeklas- 
sen 1 und 2, die durch nicht mehr als eine Nutzungs-
einheit führen,

2. für einfach belegte Abgasleitungen im Aufstellraum 
der Feuerstätte und

3. für Abgasleitungen, die eine Feuerwiderstandsdauer 
von mindestens 90 Minuten, in Gebäuden der Ge-
bäudeklassen 1 und 2 eine Feuerwiderstandsdauer von 
mindestens 30 Minuten, haben. 

Schächte für Abgasleitungen dürfen nicht anderweitig 
genutzt werden. Die Anordnung mehrerer Abgasleitun-
gen in einem gemeinsamen Schacht ist zulässig, wenn

1. die Abgasleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen,

2. die zugehörigen Feuerstätten in demselben Geschoss 
aufgestellt sind oder

3. eine Brandübertragung zwischen den Geschossen 
durch selbsttätige Absperrvorrichtungen oder andere 
Maßnahmen verhindert wird.

Die Schächte müssen für die Verwendung als Schächte 
für Abgasleitungen geeignet sein und eine Feuerwider-
standsdauer von mindestens 90 Minuten, in Gebäuden 
der Gebäudeklassen 1 und 2 von mindestens 30 Minuten 
haben.

(6) Abgasleitungen aus normalentflammbaren Bau-
stoffen innerhalb von Gebäuden müssen, soweit sie nicht 
gemäß Absatz 5 in Schächten zu verlegen sind, zum 
Schutz gegen mechanische Beanspruchung von außen  
in Schutzrohren aus nichtbrennbaren Baustoffen ange-
ordnet oder mit vergleichbaren Schutzvorkehrungen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen ausgestattet sein. Dies gilt 
nicht für Abgasleitungen im Aufstellraum der Feuer-
stätten. § 8 bleibt unberührt. 

(7) Schornsteine müssen

1. gegen Rußbrände beständig sein,

2. in Gebäuden, in denen sie Geschosse überbrücken, 
eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minu-
ten haben oder in durchgehenden Schächten, die für 
die Verwendung als Schächte für Schornsteine ge-
eignet sind und die eine Feuerwiderstandsdauer von 
90 Minuten haben, angeordnet sein,

3. grundsätzlich unmittelbar auf dem Baugrund gegrün-
det oder auf einem feuerbeständigen Unterbau errich-
tet sein; es genügt ein Unterbau aus nichtbrennbaren 
Baustoffen für Schornsteine in Gebäuden der Ge-
bäudeklassen 1 bis 3, für Schornsteine, die oberhalb 
der obersten Geschossdecke beginnen sowie für 
Schornsteine an Gebäuden,

4. durchgehend, insbesondere nicht durch Decken unter-
brochen sein und

5. für die Reinigung Öffnungen mit Schornsteinreini-
gungsverschlüssen haben.

§ 7

Abgasanlagen

(1) Abgasanlagen müssen nach lichtem Querschnitt und 
Höhe, soweit erforderlich auch nach Wärmedurchlass-
widerstand und Beschaffenheit der inneren Oberfläche, 
so bemessen sein, dass die Abgase bei allen bestim-
mungsgemäßen Betriebszuständen ins Freie abgeführt 
werden und gegenüber Räumen kein gefährlicher Über-
druck auftreten kann. 

(2) Die Abgase von Feuerstätten für feste Brennstoffe 
müssen in Schornsteine, die Abgase von Feuerstätten für 
flüssige oder gasförmige Brennstoffe dürfen auch in Ab-
gasleitungen eingeleitet werden. § 15 Absatz 3 der Allge-
meinen Ausführungsverordnung zur Landesbauordnung 
bleibt unberührt.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 sind Feuerstätten 
für gasförmige Brennstoffe ohne Abgasanlage zulässig, 
wenn durch einen sicheren Luftwechsel im Aufstellraum 
gewährleistet ist, dass Gefahren oder unzumutbare Be-
lästigungen nicht entstehen. Dies gilt insbesondere als 
erfüllt, wenn

1. durch maschinelle Lüftungsanlagen während des 
 Betriebs der Feuerstätten ein Luftvolumenstrom von 
mindestens 30m3/h je kW Nennleistung aus dem Auf-
stellraum ins Freie abgeführt wird oder

2. besondere Sicherheitseinrichtungen verhindern, dass 
die Kohlenmonoxidkonzentration in den Aufstell-
räumen einen Wert von 30 ppm überschreitet;

3. bei Gas-Haushalts-Kochgeräten, soweit sie gleichzei-
tig betrieben werden können, mit einer Nennleistung 
von insgesamt nicht mehr als 11 kW der Aufstellraum 
einen Rauminhalt von mehr als 15 m3 aufweist und 
mindestens eine Tür ins Freie oder ein Fenster hat, das 
geöffnet werden kann.

(4) Mehrere Feuerstätten dürfen an einen gemeinsamen 
Schornstein, an eine gemeinsame Abgasleitung oder an 
ein gemeinsames Verbindungsstück nur angeschlossen 
werden, wenn

1. durch die Bemessung nach Absatz 1 und die Beschaf-
fenheit der Abgasanlage die Ableitung der Abgase für 
jeden Betriebszustand sichergestellt ist,

2. eine Übertragung von Abgasen zwischen den Auf-
stellräumen und ein Austritt von Abgasen über andere 
Feuerstätten ausgeschlossen sind,

3. die gemeinsame Abgasleitung aus nichtbrennbaren 
Baustoffen besteht oder eine Brandübertragung zwi-
schen den Geschossen durch selbsttätige Absperr-
vorrichtungen oder andere Maßnahmen verhindert 
wird und

4. die Anforderungen des § 4 Absatz 2 für alle ange-
schlossenen Feuerstätten gemeinsam erfüllt sind.

(5) In Gebäuden muss jede Abgasleitung, die Geschosse 
überbrückt, in einem eigenen Schacht angeordnet sein. 
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(8) Schornsteine, Abgasleitungen und Verbindungs-
stücke, die unter Überdruck betrieben werden, müssen 
innerhalb von Gebäuden

1. in vom Freien dauernd gelüfteten Räumen liegen,

2. in Räumen liegen, die § 3 Absatz 2 entsprechen,

3. soweit sie in Schächten liegen, über die gesamte 
Länge und den ganzen Umfang hinterlüftet sein oder

4. der Bauart nach so beschaffen sein, dass Abgase in 
 gefahrdrohender Menge nicht austreten können. 

(9) Verbindungsstücke dürfen nicht in Decken, Wänden 
oder unzugänglichen Hohlräumen angeordnet sowie 
nicht in andere Geschosse oder Nutzungseinheiten ge-
führt werden.

(10) Luft-Abgas-Systeme sind zur Abgasabführung nur 
zulässig, wenn sie getrennte, durchgehende Luft- und 
Abgasführungen haben. An diese Systeme dürfen nur 
raumluftunabhängige Feuerstätten angeschlossen wer-
den, deren Bauart sicherstellt, dass sie für diese Betriebs-
weise geeignet sind. Im Übrigen gelten für Luft-Abgas-
Systeme die Absätze 4 bis 9 sinngemäß.

§ 8

Abstände von Abgasanlagen zu brennbaren Bauteilen

(1) Abgasanlagen müssen zu Bauteilen aus brennbaren 
Baustoffen so weit entfernt oder so abgeschirmt sein, 
dass an den genannten Bauteilen

1. bei Nennleistung keine höheren Temperaturen als  
85 °C und

2. bei Rußbränden in Schornsteinen keine höheren 
 Temperaturen als 100 °C

auftreten können.

(2) Die Anforderungen von Absatz 1 gelten insbesondere 
als erfüllt, wenn

1. die aufgrund von harmonisierten technischen Spezi-
fikationen angegebenen Mindestabstände eingehalten 
sind, 

2. bei Abgasanlagen für Abgastemperaturen der Feuer-
stätten bei Nennleistung bis zu 400 °C, deren Wärme-
durchlasswiderstand mindestens 0,12 m2K/W und 
 deren Feuerwiderstandsdauer mindestens 90 Minuten 
beträgt, ein Mindestabstand von 5 cm eingehalten ist; 
dieser Abstand gilt auch für Schächte, in denen Abgas-
anlagen für Abgastemperaturen der Feuerstätten bei 
Nennleistung bis zu 400 °C verlegt sind und die allein 
oder zusammen mit den Abgasanlagen die zuvor ge-
nannten Eigenschaften aufweisen,

3. bei Abgasanlagen für Abgastemperaturen der Feuer-
stätten bei Nennleistung bis zu 400 °C ein Mindest-
abstand von 40 cm eingehalten ist oder

4. die Abgasleitungen in feuerwiderstandsfähigen 
Schäch ten verlegt sind und die Abgastemperatur der 
Feuerstätten bei Nennleistung nicht mehr als 120 °C 

betragen kann oder bei Abgastemperaturen der Feuer-
stätte bei Nennleistung von nicht mehr als 200 °C eine 
Hinterlüftung im Schacht von mindestens 2 cm  
bei runder Abgasleitung in rechteckigem Schacht und 
ansonsten 3 cm gewährleistet ist. 

Im Falle von Satz 1 Nummer 2 ist 

1. zu Holzbalken und Bauteilen entsprechender Abmes-
sungen ein Mindestabstand von 2 cm ausreichend,

2. zu Bauteilen mit geringer Fläche wie Fußleisten und 
Dachlatten, soweit die Ableitung der Wärme aus die-
sen Bauteilen nicht durch Wärmedämmung behindert 
wird, kein Mindestabstand erforderlich. 

Abweichend von Satz 1 Nummer 3 genügt bei Abgas-
leitungen für Abgastemperaturen der Feuerstätten bei 
Nennleistung bis zu 300 °C außerhalb von Schächten

1. ein Mindestabstand von 20 cm oder

2. wenn die Abgasleitungen mindestens 2 cm dick mit 
nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleit-
fähigkeit ummantelt sind oder die Abgastemperatur 
der Feuerstätte bei Nennleistung nicht mehr als 160 °C 
betragen kann, ein Mindestabstand von 5 cm. 

Abweichend von Satz 1 Nummer 3 genügt für Verbin-
dungsstücke ein Mindestabstand von 10 cm, wenn die 
Verbindungsstücke mindestens 2 cm dick mit nicht-
brennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit 
ummantelt sind. Die Mindestabstände gelten für den 
 Anwendungsfall der Hinterlüftung.

(3) Bei Abgasleitungen und Verbindungsstücken für Ab-
gastemperaturen der Feuerstätten bei Nennleistung bis 
zu 400 °C, die durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen 
führen, gelten die Anforderungen von Absatz 1 insbeson-
dere als erfüllt, wenn diese Leitungen und Verbindungs-
stücke 

1. in einem Mindestabstand von 20 cm mit einem Schutz-
rohr aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen oder

2. in einer Dicke von mindestens 20 cm mit nichtbrenn-
baren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit 
ummantelt werden.

Abweichend von Satz 1 genügt bei Feuerstätten für flüs-
sige und gasförmige Brennstoffe ein Maß von 5 cm, 
wenn die Abgastemperatur bei Nennleistung der Feuer-
stätte nicht mehr als 160 °C betragen kann.

(4) Werden bei Durchführungen von Abgasanlagen durch 
Bauteile aus brennbaren Baustoffen Zwischenräume 
 verschlossen, müssen dafür nichtbrennbare Baustoffe 
mit geringer Wärmeleitfähigkeit verwendet und die An-
forderungen des Absatzes 1 erfüllt werden.

§ 9

Abführung von Abgasen

(1) Die Mündungen von Abgasanlagen müssen

1. den First um mindestens 40 cm überragen oder von 
der Dachfläche mindestens 1 m entfernt sein; ein 
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 Abstand von der Dachfläche von 40 cm genügt, wenn 
nur raumluftunabhängige Feuerstätten für flüssige  
und gasförmige Brennstoffe angeschlossen sind,  
die Summe der Nennleistungen der angeschlossenen 
Feuerstätten nicht mehr als 50 kW beträgt und das 
 Abgas durch Ventilatoren abgeführt wird,

2. Dachaufbauten, Gebäudeteile, Öffnungen zu Räumen 
und ungeschützte Bauteile aus brennbaren Baustoffen, 
ausgenommen Bedachungen, um mindestens 1 m 
überragen, soweit deren Abstand zu den Abgasanlagen 
weniger als 1,5 m beträgt,

3. bei Feuerstätten für feste Brennstoffe in Gebäuden, 
deren Bedachung überwiegend nicht den Anforderun-
gen des § 27 Absatz 6 LBO entspricht, am First des 
Daches austreten und diesen um mindestens 80 cm 
überragen.

Satz 1 Nummer 2 gilt nicht für Abgasleitungen unter-
einander, sofern diese die gleiche Temperaturklasse auf-
weisen und die Abgastemperaturen der Feuerstätten bei 
Nennleistung 160 °C nicht überschreiten. 

(2) Die Abgase von raumluftunabhängigen Feuerstätten 
für gasförmige Brennstoffe dürfen nur dann durch die 
Außenwand ins Freie geleitet werden, wenn keine Ge-
fahren oder unzumutbare Belästigungen entstehen kön-
nen. Die Abführung der Abgase muss so in den freien 
Luftstrom erfolgen, dass sie nicht in Räume eintreten 
oder in diese rückgeführt werden können.

§ 10

Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke und  
ortsfeste Verbrennungsmotoren

(1) Für die Aufstellung von

1. Sorptionswärmepumpen mit feuerbeheizten Austrei-
bern,

2. Blockheizkraftwerken in Gebäuden und

3. ortsfesten Verbrennungsmotoren 

gelten § 3 Absatz 1 bis 5 sowie § 4 Absatz 1 bis 7 ent-
sprechend.

(2) Es dürfen

1. Sorptionswärmepumpen mit einer Nennleistung der 
Feuerung von insgesamt mehr als 50 kW,

2. Wärmepumpen, die die Abgaswärme von Feuerstätten 
mit einer Nennleistung von insgesamt mehr als 50 kW 
nutzen,

3. Kompressionswärmepumpen mit elektrisch angetrie-
benen Verdichtern mit Antriebsleistungen von insge-
samt mehr als 50 kW,

4. Blockheizkraftwerke mit insgesamt mehr als 35 kW 
Nennleistung in Gebäuden,

5. Kompressionswärmepumpen mit Verbrennungsmoto-
ren und

6. ortsfeste Verbrennungsmotoren

nur in Räumen aufgestellt werden, die die Anforderun-
gen nach § 5 erfüllen. Dies gilt auch für Kombinationen 
von Feuerstätten und Anlagen nach Satz 1 Nummer 1  
bis 4, die gemeinsam betrieben werden sollen mit insge-
samt mehr als 100 kW Nennleistung.

(3) Die Verbrennungsgase von Blockheizkraftwerken 
und ortsfesten Verbrennungsmotoren in Gebäuden sind 
durch eigene, dichte Leitungen über Dach abzuleiten. 
Mehrere Verbrennungsmotoren dürfen an eine gemein-
same Leitung nach Maßgabe des § 7 Absatz 4 ange-
schlossen werden. Die Leitungen müssen außerhalb der 
Aufstellräume der Verbrennungsmotoren nach Maßgabe 
von § 7 Absatz 5 und 8 sowie § 8 beschaffen und ange-
ordnet sein.

(4) Die Einleitung der Verbrennungsgase von Blockheiz-
kraftwerken oder ortsfesten Verbrennungsmotoren in 
Abgasanlagen für Feuerstätten ist zulässig, wenn die ein-
wandfreie Abführung der Verbrennungsgase und, soweit 
Feuerstätten angeschlossen sind, auch die einwandfreie 
Abführung der Abgase nachgewiesen ist. § 7 Absatz 1 
gilt entsprechend.

(5) Für die Abführung der Abgase von Sorptionswärme-
pumpen mit feuerbeheizten Austreibern und Abgas-
wärmepumpen gelten die §§ 7 bis 9 entsprechend.

§ 11

Brennstofflagerung in Brennstofflagerräumen

(1) Je Gebäude oder Brandabschnitt darf die Lagerung 
von

1. Holzpellets von mehr als 6.500 kg,

2. sonstigen festen Brennstoffen in einer Menge von 
mehr als 15.000 kg,

3. Heizöl und Dieselkraftstoff in Behältern mit mehr als 
insgesamt 5.000 l oder

4. Flüssiggas in Behältern mit einem Füllgewicht von 
mehr als insgesamt 16 kg

nur in besonderen Räumen (Brennstofflagerräumen) er-
folgen, die nicht zu anderen Zwecken genutzt werden 
dürfen. Das Fassungsvermögen der Behälter darf insge-
samt 100 000 l Heizöl oder Dieselkraftstoff oder 6 500 l 
Flüssiggas je Brennstofflagerraum und 30 000 l Flüssig-
gas je Gebäude oder Brandabschnitt nicht überschreiten.

(2) Wände und Stützen von Brennstofflagerräumen so-
wie Decken über oder unter ihnen müssen feuerbestän-
dig sein. Öffnungen in Decken und Wänden müssen, so-
weit sie nicht unmittelbar ins Freie führen, mindestens 
feuerhemmende und selbstschließende Abschlüsse ha-
ben. Durch Decken und Wände von Brennstofflagerräu-
men dürfen keine Leitungen geführt werden, ausgenom-
men Leitungen, die zum Betrieb dieser Räume erforder-
lich sind, sowie Heizrohrleitungen, Wasserleitungen und 
Abwasserleitungen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 
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Trennwände zwischen Brennstofflagerräumen und Heiz-
räumen.

(3) Brennstofflagerräume für flüssige Brennstoffe müs-
sen

1. gelüftet werden können, 

2. an den Zugängen mit der Aufschrift »HEIZÖLLAGE-
RUNG« oder »DIESELKRAFTSTOFFLAGERUNG« 
gekennzeichnet sein.

Bei Lagerung von mehr als 20 000 l Heizöl kann verlangt 
werden, dass der Brennstofflagerraum von der Feuer-
wehr vom Freien aus beschäumt werden kann.

(4) Brennstofflagerräume für Flüssiggas

1. müssen über eine ständig wirksame Lüftung verfügen,

2. dürfen keine Öffnungen zu anderen Räumen, ausge-
nommen Öffnungen für Türen, und keine offenen 
Schächte und Kanäle haben,

3. dürfen mit ihren Fußböden nicht allseitig unterhalb 
der Geländeoberfläche liegen,

4. dürfen in ihren Fußböden keine Öffnungen haben,

5. müssen an ihren Zugängen mit der Aufschrift »FLÜS-
SIGGASANLAGE« gekennzeichnet sein und

6. dürfen nur mit Geräten und Schutzsystemen zur 
 bestimmungsgemäßen Verwendung in explosions-
gefährdeten Bereichen ausgestattet werden, die der 
Explosionsschutzprodukteverordnung vom 6. Januar 
2016 (BGBl. I S. 39) entsprechen.

(5) Brennstofflagerräume für Holzpellets müssen vor 
dem Betreten ausreichend gelüftet werden können. Die 
Brennstofflagerräume sind an ihren Zugängen mit der 
Aufschrift »Holzpelletlagerraum – Lebensgefahr durch 
giftige Gase - Vor Betreten ausreichend lüften!« zu kenn-
zeichnen. Absatz 4 Nummer 6 gilt entsprechend. Für be-
stehende Brennstofflagerräume für Holzpellets sind die 
Anforderungen nach Satz 1 und Satz 2 innerhalb von ei-
nem Jahr nach Inkrafttreten der Verordnung zu erfüllen. 

(6) Durch technische Lösungen über freie oder maschi-
nelle Lüftung ist sicherzustellen, dass der Brennstoff-
lagerraum gefahrlos betreten werden kann. Dies gilt als 
erfüllt, wenn die aufgrund von technischen Regeln an-
gegebenen Anforderungen an die Lagerraumbelüftung 
eingehalten sind oder vor dem Betreten des Lagerraums 
in 60 Minuten ein mindestens 10-facher Luftwechsel 
 erfolgt. 

§ 12

Brennstofflagerung außerhalb  
von Brennstofflagerräumen

(1) Feste Brennstoffe sowie Behälter zur Lagerung von 
brennbaren Gasen und Flüssigkeiten dürfen nicht in not-
wendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen notwen-
digen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie und in 
notwendigen Fluren gelagert oder aufgestellt werden. 

(2) Heizöl oder Dieselkraftstoff dürfen gelagert werden

1. in Wohnungen bis zu 100 l,

2. in Räumen außerhalb von Wohnungen bis zu 1 000 l,

3. in Räumen außerhalb von Wohnungen bis zu 5 000 l je 
Gebäude oder Brandabschnitt, wenn diese Räume ge-
lüftet werden können und gegenüber anderen Räumen 
keine Öffnungen, ausgenommen Öffnungen mit dicht-
schließenden Türen, haben,

4. in Räumen in Gebäuden der Gebäudeklasse 1 mit 
nicht mehr als einer Nutzungseinheit, die keine Auf-
enthaltsräume sind und den Anforderungen nach 
Nummer 3 genügen bis zu 5 000 l.

(3) Sind in den Räumen nach Absatz 2 Nummer 2 bis 4 
Feuerstätten aufgestellt, müssen diese außerhalb erfor-
derlicher Auffangräume für auslaufenden Brennstoff ste-
hen. Behälter für Heizöl oder Dieselkraftstoff müssen 
einen Abstand von mindestens 1 m zur Feuerungsanlage 
haben. Dieser Abstand kann bis auf die Hälfte verringert 
werden, wenn ein beiderseits belüfteter Strahlungsschutz 
vorhanden ist. Ein Abstand von 0,1 m zur Feuerstätte ge-
nügt, wenn nachgewiesen ist, dass deren Oberflächen-
temperatur 40 °C nicht überschreitet. 

(4) Flüssiggas darf in Wohnungen und in Räumen außer-
halb von Wohnungen jeweils in einem Behälter mit 
 einem Füllgewicht von nicht mehr als 16 kg gelagert 
werden, wenn die Fußböden allseitig oberhalb der Ge-
ländeoberfläche liegen und außer Abläufen mit Flüssig-
keitsverschluss keine Öffnungen haben. 

(5) Für die Lagerung von mehr als 500 kg Holzpellets 
gilt § 11 Absatz 5 und 6 entsprechend. 

§ 13

Druckbehälter für Flüssiggas

(1) Druckbehälter für Flüssiggas, die weder gewerbli-
chen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen oder durch 
die keine Beschäftigten gefährdet werden können, dürfen 
nur errichtet werden, wenn sie der Druckgeräteverord-
nung vom 13. Mai 2015 (BGBl. I S. 692), die durch Arti-
kel 2 der Verordnung vom 6. April 2016 (BGBl. I S. 597, 
603) geändert worden ist, entsprechen. Die materiellen 
Anforderungen und Festlegungen über erstmalige Prü-
fungen vor Inbetriebnahme und wiederkehrende Prü-
fungen nach den §§ 15 und 16 der Betriebssicherheits-
verordnung vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. April 
2019 (BGBl. I S. 554) geändert worden ist, gelten ent-
sprechend. Dies gilt nicht für die in diesen Vorschriften 
genannten Druckbehälter, auf die diese Vorschriften 
keine Anwendung finden. Eine Ermittlung der Prüff-
risten nach § 3 Absatz 6 Betriebssicherheitsverordnung 
ist nicht erforderlich; es gelten die Höchstfristen.

(2) Soweit durch die in Absatz 1 genannten arbeits-
schutzrechtlichen Vorschriften Zuständigkeitsregelungen 
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berührt sind, entscheiden bei Anlagen im Anwendungs-
bereich der Landesbauordnung die Baurechtsbehörden 
im Benehmen mit den Gewerbeaufsichtsbehörden.

§ 14

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am ersten Tag des zweiten auf  
die Verkündung folgenden Monats in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Feuerungsverordnung vom 24. November 1995 
(GBl. S. 806), die zuletzt durch Artikel 133 der Verord-
nung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 114) geändert 
worden ist, außer Kraft.

Artikel 3

Änderung der Versammlungsstättenverordnung

Die Versammlungsstättenverordnung vom 28. April 
2004 (GBl. S. 311, ber. S. 653), die durch Artikel 130  
der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 114) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 7 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 »(4) Die Breite der Rettungswege ist nach der größt-
möglichen Personenzahl zu bemessen. Die lichte 
Breite eines jeden Teiles von Rettungswegen muss 
mindestens 1,20 m betragen. Die lichte Breite eines 
jeden Teiles von Rettungswegen muss für die darauf 
angewiesenen Personen mindestens betragen bei

1. Versammlungsstätten im Freien sowie Sportstadien 

 1,20 m je 600 Personen

2. anderen Versammlungsstätten

 1,20 m je 200 Personen.

 Staffelungen sind nur in Schritten von 0,60 m zulässig. 
Bei Ausgängen aus Aufenthaltsräumen mit nicht mehr 
als 200 Besucherplätzen und bei Rettungswegen im 
Bühnenhaus genügt eine lichte Breite von 0,90 m. Für 
Rettungswege von Arbeitsgalerien genügt eine Breite 
von 0,80 m.«

2. In § 11 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe »§ 4 Abs. 4 
Satz 1 und 2« durch die Angabe »§ 3 Absatz 5 Sätze 1 
und 2« ersetzt. 

3. In § 45 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort »schriftlichen« 
durch die Wörter »einen in Textform gestellten« er-
setzt.

Artikel 4

Änderung der Garagenverordnung

Die Garagenverordnung vom 7. Juli 1997 (GBl. S. 332), 
die zuletzt durch Artikel 131 der Verordnung vom 23. 
Februar 2017 (GBl. S. 99, 114) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. In § 3 Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter »weniger 
als« durch die Wörter »bis zu« ersetzt.

2. In § 6 Absatz 3 Nummer 3 werden nach dem Wort 
»feuerbeständig« die Wörter »und aus nichtbrenn-
baren Baustoffen« eingefügt.

3. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 »Großgaragen müssen in unterirdischen Geschos-
sen und in oberirdischen Geschossen, deren Fuß-
boden im Mittel mehr als 15 m über der Ge-
ländeoberfläche liegt, in unmittelbarer Nähe jedes 
Treppenraumzugangs eine Löschwasseranlage 
»nass«, »trocken« oder »nass/trocken« haben. Auf 
Wandhydranten kann im Einvernehmen mit der 
Brandschutzdienststelle verzichtet werden.«

b) In Absatz 2 werden die Wörter »In sonst anders ge-
nutzten Gebäuden müssen« durch das Wort »Unter-
irdische« und die Wörter », deren Fußboden im 
Mittel mehr als 4 m unter Geländeoberkante liegt« 
durch das Wort »müssen« ersetzt.

4. § 15 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 einge-
fügt: 

 »2.  die Kraftfahrzeuge dem Transport von Perso-
nal, Arbeitsgerät oder Arbeitsmaterial dienen 
und die Räume keine erhöhte Brandgefahr auf-
weisen oder«

b) Die bisherigen Nummern 2 bis 4 werden die Num-
mern 3 bis 5.

5. § 16 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Die Prüfungen sind alle drei Jahre zu wiederholen.«

Artikel 5

Änderung der Bausachverständigenverordnung

Die Bausachverständigenverordnung vom 15. Juli 1986 
(GBl. S. 305), die zuletzt durch Artikel 126 der Verord-
nung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 114) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe »§ 73 Abs. 1 
Nr. 2« durch die Angabe »§ 73 Absatz 1 Nummern 1 
bis 3« ersetzt.

2. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort »schriftlich« durch die 
Wörter »in Textform« ersetzt.

b) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird das Wort »und« durch ein 
Komma ersetzt.

bb) In Nummer 3 wird der Punkt durch das Wort 
»und« ersetzt.

cc) Folgende Nummer 4 wird angefügt:

 »4.  der Nachweis über das Vorliegen der erfor-
derlichen Sachkenntnisse für die Anerken-
nung in der jeweiligen Fachrichtung.«
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3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe 
»68« durch die Angabe »70« ersetzt. 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

 »(4) Personen, deren Anerkennung nach § 1 Satz 1 
Nummern 1 und 2 durch Vollendung des 68. Le-
bensjahres erloschen ist und die das 70. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, werden auf Antrag 
ohne den erneuten Nachweis der Sachkenntnisse 
nach § 2 Nummer 3 und ohne Vorlage der Unterla-
gen nach § 3 Absatz 1 Satz 2 als Sachverständige 
anerkannt.«

Artikel 6

Verordnung über den Bau von Betriebsräumen  
für elektrische Anlagen

Verordnung des Wirtschaftsministeriums  
über den Bau von Betriebsräumen für  

elektrische Anlagen (EltBauVO)

Vom 8. Dezember 2020

Auf Grund von § 73 Absatz 1 Nummern 1 und 2 der 
 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in 
der Fassung vom 5. März 2010 (GBl. S. 357, 358, ber. 
S. 416), die zuletzt durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. 
S. 313) geändert worden ist, wird verordnet:

§ 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Aufstellung von 

1. Transformatoren und Schaltanlagen für Nennspannun-
gen über 1 kV, 

2. ortsfesten Stromerzeugungsaggregaten für bauord-
nungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische 
Anlagen und Einrichtungen und 

3. zentralen Batterieanlagen für bauordnungsrechtlich 
vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlagen und 
Einrichtungen

in Gebäuden.

§ 2

Begriffsbestimmung

Betriebsräume für elektrische Anlagen (elektrische Be-
triebsräume) sind Räume, die ausschließlich zur Unter-
bringung von Einrichtungen im Sinne des § 1 dienen.

§ 3

Allgemeine Anforderungen

Innerhalb von Gebäuden müssen elektrische Anlagen 
nach § 1 in jeweils eigenen elektrischen Betriebsräumen 

untergebracht sein. Ein elektrischer Betriebsraum ist 
nicht erforderlich für die in § 1 Nummer 1 genannten 
elektrischen Anlagen in

1. freistehenden Gebäuden und

2. durch Brandwände abgetrennten Gebäudeteilen,

wenn diese nur die in § 1 Nummer 1 aufgezählten elek-
trischen Anlagen enthalten.

§ 4

Anforderungen an elektrische Betriebsräume

(1) Elektrische Betriebsräume müssen so angeordnet 
sein, dass sie im Gefahrenfall von allgemein zugäng-
lichen Räumen oder vom Freien leicht und sicher er-
reichbar sind und durch nach außen aufschlagende Türen 
jederzeit ungehindert verlassen werden können; sie dür-
fen von notwendigen Treppenräumen nicht unmittelbar 
zugänglich sein. Der Rettungsweg innerhalb elektrischer 
Betriebsräume bis zu einem Ausgang darf nicht länger 
als 35 m sein.

(2) Elektrische Betriebsräume müssen so groß sein, dass 
die elektrischen Anlagen ordnungsgemäß errichtet und 
betrieben werden können; sie müssen eine lichte Höhe 
von mindestens 2 m haben. Über Bedienungs- und War-
tungsgängen muss eine Durchgangshöhe von mindestens 
1,80 m vorhanden sein.

(3) Elektrische Betriebsräume müssen den betrieblichen 
Anforderungen entsprechend wirksam be- und entlüftet 
werden.

(4) In elektrischen Betriebsräumen dürfen Leitungen und 
Einrichtungen, die nicht zum Betrieb der jeweiligen 
elektrischen Anlagen erforderlich sind, nicht vorhanden 
sein. Satz 1 gilt nicht für die zur Sicherheitsstromversor-
gung aus der Batterieanlage erforderlichen Installationen 
in elektrischen Betriebsräumen nach § 1 Nummer 3.

§ 5

Zusätzliche Anforderungen an elektrische 
 Betriebsräume für Transformatoren und Schaltanlagen 

mit Nennspannungen über 1 kV

(1) Raumabschließende Bauteile elektrischer Betriebs-
räume für Transformatoren und Schaltanlagen mit Nenn-
spannungen über 1 kV, ausgenommen Außenwände, sind 
feuerbeständig auszuführen. Der erforderliche Raumab-
schluss zu anderen Räumen darf durch einen Druckstoß 
aufgrund eines Kurzschlusslichtbogens nicht gefährdet 
werden.

(2) Türen müssen mindestens feuerhemmend, selbst-
schließend und rauchdicht sein sowie im Wesentlichen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; soweit sie ins 
Freie führen, genügen selbstschließende Türen aus nicht-
brennbaren Baustoffen. An den Türen muss außen ein 
Hochspannungswarnschild angebracht sein.
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(3) Bei elektrischen Betriebsräumen für Transformatoren 
mit Mineralöl oder einer synthetischen Flüssigkeit mit 
einem Brennpunkt unter 300 °C als Kühlmittel muss 
mindestens ein Ausgang unmittelbar ins Freie oder über 
einen Vorraum ins Freie führen. Der Vorraum darf auch 
mit dem Schaltraum, jedoch nicht mit anderen Räumen 
in Verbindung stehen.

(4) Elektrische Betriebsräume nach Absatz 3 Satz 1 dür-
fen sich nicht in Geschossen befinden, deren Fußboden 
mehr als 4 m unter der festgelegten Geländeoberfläche 
liegt. Sie dürfen auch nicht in Geschossen über dem Erd-
geschoss liegen.

(5) Elektrische Betriebsräume müssen unmittelbar oder 
über eigene Lüftungsleitungen wirksam aus dem Freien 
be- und in das Freie entlüftet werden. Lüftungsleitungen, 
die durch andere Räume führen, sind feuerbeständig her-
zustellen. Öffnungen von Lüftungsleitungen zum Freien 
müssen Schutzgitter haben.

(6) Fußböden müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen; dies gilt nicht für Fußbodenbeläge.

(7) Unter Transformatoren muss auslaufende Isolier- und 
Kühlflüssigkeit sicher aufgefangen werden können. Für 
höchstens drei Transformatoren mit jeweils bis zu 1 000 I 
Isolierflüssigkeit in einem elektrischen Betriebsraum 
 genügt es, wenn die Wände in der erforderlichen Höhe 
sowie der Fußboden undurchlässig ausgebildet sind; an 
den Türen müssen entsprechend hohe, undurchlässige 
Schwellen vorhanden sein.

§ 6

Zusätzliche Anforderungen an elektrische 
 Betriebsräume für ortsfeste Stromerzeugungsaggregate

(1) Raumabschließende Bauteile von elektrischen Be-
triebsräumen für ortsfeste Stromerzeugungsaggregate 
zur Versorgung bauordnungsrechtlich vorgeschriebener 
sicherheitstechnischer Anlagen und Einrichtungen, aus-
genommen Außenwände, müssen in einer dem erforder-
lichen Funktionserhalt der zu versorgenden Anlagen ent-
sprechenden Feuerwiderstandsfähigkeit ausgeführt sein. 
§ 5 Absatz 5 Sätze 1 und 3 und Absatz 6 gelten sinnge-
mäß; für Lüftungsleitungen, die durch andere Räume 
führen, gilt Satz 1 entsprechend. Die Feuerwiderstands-
fähigkeit der Türen muss derjenigen der raumabschlie-
ßenden Bauteile entsprechen; die Türen müssen selbst-
schließend sein. 

(2) Elektrische Betriebsräume nach Absatz 1 Satz 1 müs-
sen frostfrei sein oder beheizt werden können.

§ 7

Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume

(1) Raumabschließende Bauteile von elektrischen 
 Betriebsräumen für zentrale Batterieanlagen zur Ver-

sorgung bauordnungsrechtlich vorgeschriebener sicher-
heitstechnischer Anlagen und Einrichtungen, ausgenom-
men Außenwände, müssen in einer dem erforderlichen 
Funktionserhalt der zu versorgenden Anlagen entspre-
chenden Feuerwiderstandsfähigkeit ausgeführt sein. § 5 
Absatz 5 Sätze 1 und 3 und § 6 Absatz 2 gelten sinnge-
mäß; für Lüftungsleitungen, die durch andere Räume 
führen, gilt Satz 1 entsprechend. Die Feuerwiderstands-
fähigkeit der Türen muss derjenigen der raumabschlie-
ßenden Bauteile entsprechen; die Türen müssen selbst-
schließend sein. An den Türen muss ein Schild »Batterie-
raum« angebracht sein.

(2) Fußböden von elektrischen Betriebsräumen nach 
 Absatz 1 Satz 1, in denen geschlossene Zellen aufgestellt 
werden, müssen an allen Stellen für elektrostatische 
 Ladungen einheitlich und ausreichend ableitfähig sein.

§ 8

Zusätzliche Bauvorlagen

Die Bauvorlagen müssen Angaben über die Lage der 
elektrischen Betriebsräume und die Art der elektrischen 
Anlagen enthalten. Soweit erforderlich, müssen sie 
 ferner Angaben über die Schallschutzmaßnahmen ent-
halten.

§ 9

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am ersten Tag des zweiten auf  
die Verkündung folgenden Monats in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Verordnung des Wirtschaftsministeriums über 
elektrische Betriebsräume vom 28. Oktober 1975 (GBl. 
S. 788, ber. 1976 S. 256), die zuletzt durch Artikel 132 
der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 114) 
geändert worden ist, außer Kraft.

Artikel 7

Änderung der Verordnung über die Zuständigkeit  
zur Erteilung der Ausführungsgenehmigung  

für Fliegende Bauten

Die Verordnung des Wirtschaftsministeriums über die 
Zuständigkeit zur Erteilung der Ausführungsgeneh-
migung für Fliegende Bauten (FliegBautenZuVO) vom 
18. Dezember 1996 (GBl. 1997, S. 4), die zuletzt durch 
Artikel 145 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. 
S. 99, 115) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 1 werden die Wörter »Süddeutschland Bau und 
Betrieb GmbH, Region Baden-Württemberg, Filder-
stadt (Gesellschaft)« durch die Wörter »SÜD Industrie 
Service GmbH in Filderstadt« ersetzt.

2. § 2 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort »bemißt« durch das Wort 
»bemisst« ersetzt.
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b) In Satz 3 werden die Wörter »Die Höhe der  
nach dem Zeitaufwand bestimmten Gebühr beträgt 
80 Euro für jede Arbeitsstunde« durch die Wörter 
»Für jede Arbeitsstunde wird ein Betrag von  
1,5 vom Hundert des Monatsgrundgehalts eines 
Landesbeamten in der Endstufe der Besoldungs-
gruppe A 15 zuzüglich der gesetzlichen Umsatz-
steuer berechnet« ersetzt.

c) In Satz 4 wird das Wort »veranlaßten« durch das 
Wort »veranlassten« ersetzt.

3. In der Anlage zu § 2 Absatz 2 Satz 1 wird in Num- 
mer 1 und 2 die Zahl »60« durch die Zahl »100« er-
setzt.

Artikel 8

Inkrafttreten

Artikel 7 Nummer 2 Buchstabe b und Nummer 3 tritt 
zum 1. Januar 2022 in Kraft. Im Übrigen tritt diese Ver-
ordnung am ersten Tag des zweiten auf die Verkündung 
folgenden Monats in Kraft.

stuttgart, den 8. Dezember 2020

Dr. Hoffmeister-Kraut

Verordnung des Innenministeriums  
zur Änderung der Kommunalwahlordnung

Vom 9. Dezember 2020

Auf Grund von § 55 Absatz 1 des Kommunalwahlgeset-
zes in der Fassung vom 1. September 1983 (GBl. S. 429), 
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 15. Oktober 
2020 (GBl. S. 910, 912) geändert worden ist, wird ver-
ordnet:

Artikel 1

Die Kommunalwahlordnung vom 2. September 1983 
(GBl. S. 459), die zuletzt durch Verordnung vom 13. Juli 
2018 (GBl. S. 298) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

 1. § 3 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 »Der Bürgermeister legt vor jeder Wahl für jeden all-
gemeinen Wahlbezirk (§ 2 Absatz 1) ein Verzeichnis 
der Wahlberechtigten nach dem Familiennamen und 
den Vornamen, dem Tag der Geburt und der Woh-
nung an.«

 2. § 6 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

 »Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich 
der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 30 gilt 
entsprechend.«

 3. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden das Wort »Fern kopie« 
durch die Wörter »Telefax, E-Mail« und das Wort 
»fernmündliche« durch das Wort »telefonische« 
ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 3 werden nach dem Wort »Er-
krankung« die Wörter »oder einer Absonderungs-
anordnung nach dem Infektionsschutzgesetz« ein-
gefügt.

 4. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nummer 1 Satz 1 werden nach dem 
Wort »geliefert« die Wörter »; sie können auf 
 Anforderung und ohne Verpflichtung auf Kosten-
übernahme auch als Druckvorlage oder elektro-
nisch bereitgestellt werden« eingefügt.

b) Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

 »3.  die eidesstattliche Versicherung des Bewer-
bers nach dem Muster der Anlage 17, dass er 
nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist 
(§ 10 Absatz 4 Satz 3 des Kommunalwahl-
gesetzes), von einem Unionsbürger ferner die 
eidesstaatliche Versicherung nach dem Mus-
ter der Anlage 17 sowie auf Verlangen eine 
Bescheinigung der zuständigen Verwaltungs-
behörde seines Herkunftsmitgliedstaates über 
die Wählbarkeit im Herkunftsmitgliedstaat 
(§ 10 Absatz 4 Satz 4 des Kommunalwahl-
gesetzes).«

 5. § 26 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 5 werden folgende neue Num-
mern 6 und 7 eingefügt:

 »6.  in welcher Weise mit Wahlschein und insbe-
sondere durch Briefwahl gewählt werden 
kann,

 »7.  dass nach § 19 Absatz 1 des Kommunalwahl-
gesetzes 

  a)  jeder Wahlberechtigte sein Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben kann 
und eine Ausübung des Wahlrechts durch 
einen Vertreter anstelle des Wahlberech-
tigten unzulässig ist, 

  b)  ein Wahlberechtigter, der des Lesens oder 
Schreibens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, sich zur Stimmabgabe der 
Hilfe einer anderen Person bedienen kann, 
die Hilfeleistung auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer vom Wahlberechtig-
ten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt ist und eine 
Hilfeleistung unzulässig ist, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten er-
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setzt oder verändert oder wenn ein Interes-
senkonflikt der Hilfsperson besteht,«

b) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 8 und wie 
folgt gefasst:

 »8.  dass nach § 107 a Absatz 1 des Strafgesetz-
buchs mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft wird, wer unbe-
fugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, und dass auch unbefugt wählt, wer im 
Rahmen zulässiger Assistenz nach § 19 Ab-
satz 1 des Kommunalwahlgesetzes entgegen 
der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt, 
sowie dass nach § 107 a Absatz 3 des Straf-
gesetzbuchs auch der Versuch strafbar ist.«

 6. § 30 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 »Ein Wähler, der des Lesens oder Schreibens 
 unkundig ist oder der wegen einer Behinderung 
gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, 
in den Stimmzettelumschlag zu legen oder zu 
 falten oder den Stimmzettelumschlag oder den 
gefalteten Stimmzettel selbst in die Wahlurne zu 
werfen, bestimmt eine andere Person, deren Hilfe 
er sich bei der Stimmabgabe bedienen will, und 
gibt dies dem Wahlvorstand bekannt.«

b) Absatz 2 Satz 1 wird durch folgende Sätze ersetzt:

 »Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst ge-
troffenen Wahlentscheidung beschränkt. Unzu-
lässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlbe-
rechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht.«

 7. § 32 Sätze 2 bis 4 werden wie folgt gefasst:

 »Von da ab sind nur noch die Wähler zur Stimm-
abgabe zugelassen, die vor Ablauf der Wahlzeit er-
schienen sind und sich im Wahlraum oder aus Platz-
gründen davor aufhalten. Nach Ablauf der Wahlzeit 
eintreffenden Personen ist der Zutritt zur Stimm-
abgabe zu sperren. Nachdem die vor Ablauf der 
Wahlzeit erschienenen Wähler ihre Stimme abgege-
ben haben, erklärt der Wahlvorsteher die Wahlhand-
lung für geschlossen.«

 8. In § 36 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort 
»sind« die Wörter »außer in den Fällen des § 37 a« 
eingefügt.

 9. § 37 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

 »Zunächst werden die Zahl der Stimmabgabe-
vermerke im Wählerverzeichnis und die Zahl der 
eingenommenen Wahlscheine festgestellt.«

b) Der bisherige Satz 3 wird aufgehoben.

10. Nach § 37 wird folgender § 37a eingefügt:

 »§ 37 a

 Zählung der Stimmzettel und der  
 gültigen Stimmen bei geringer Zahl von Wählern

 »(1) Ergibt die Feststellung nach § 37 Absatz 1  
Satz 2, dass weniger als 50 Wähler ihre Stimme 
 abgegeben haben, ordnet der Vorsitzende des Ge-
mein-dewahlausschusses an, dass der Wahlvorstand 
dieses Wahlbezirks (abgebender Wahlvorstand) die 
verschlossene Wahlurne, das Wählerverzeichnis,  
die Abschlussbeurkundung und die eingenommenen 
Wahlscheine dem Wahlvorstand eines bestimmten 
anderen Wahlbezirks der Gemeinde (aufnehmender 
Wahlvorstand) zur gemeinsamen Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses unverzüglich zu 
übergeben hat. Wird während der Wahlzeit erkenn-
bar, dass der Fall des Satzes 1 eintreten könnte, in-
formiert der Wahlvorsteher unverzüglich den Vor-
sitzenden des Gemeindewahlausschusses, der einen 
aufnehmenden Wahlvorstand bestimmt und dessen 
Wahlvorsteher informiert. Am Wahlraum des abge-
benden Wahlvorstands ist ein Hinweis anzubringen, 
wo die gemeinsame Ermittlung und Feststellung  
des Wahlergebnisses erfolgt. Der Transport der nach 
Satz 1 zu übergebenden Gegenstände wird vom Vor-
sitzenden des Gemeindewahlausschusses veranlasst 
und erfolgt in Anwesenheit des Wahlvorstehers und 
des Schriftführers, eines weiteren Mitglieds des 
Wahlvorstands und soweit möglich weiterer gemäß 
§ 21 des Kommunalwahlgesetzes anwesender Perso-
nen. Der aufnehmende Wahlvorstand verfährt ent-
sprechend § 33 Absatz 6 Satz 7 und 8; im Übrigen 
werden die Stimmzettel und Stimmen gemeinsam 
nach § 37 gezählt. Die Übergabe der Wahlurne und 
der Wahlunterlagen ist in den Wahlniederschriften 
des abgebenden und des aufnehmenden Wahlvor-
stands zu vermerken. Der Vorsitzende des Gemein-
dewahlausschusses kann Anordnungen für den Fall 
des Satzes 1 bereits vor dem Wahltag treffen.

 (2) Ergibt in einer Gemeinde die nur einen Wahl-
bezirk bildet, die Feststellung nach § 37 Absatz 1 
Satz 2, dass weniger als 50 Wähler ihre Stimme ab-
gegeben haben, ordnet der Vorsitzende des Gemein-
dewahlausschusses an, dass das Wahlergebnis des 
Wahlbezirks gemeinsam mit dem Wahlergebnis   
eines bestimmten Briefwahlvorstands zu ermitteln 
und festzustellen ist. Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. Der Briefwahlvorstand und der Wahlvorstand 
verfahren entsprechend Absatz 1 Satz 3 und § 42 
 Absatz 2 und 3 mit der Maßgabe, dass die Übergabe 
der Wahlurne und der Mitteilung über die Zahl der 
zugelassenen Wahlbriefe (§ 42 Absatz 2 Satz 1) in 
Anwesenheit des Wahlvorstehers und des Schrift-
führers des Briefwahlvorstands, eines weiteren Mit-
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glieds des Briefwahlvorstands und soweit möglich 
weiterer gemäß § 21 des Kommunalwahlgesetzes 
anwesender Personen erfolgt. Der Vorsitzende des 
Gemeindewahlausschusses kann außer im Fall des 
§ 42 Absatz 1 anordnen, dass die gemeinsame Er-
mittlung und Feststellung des Wahlergebnisses durch 
einen Briefwahlvorstand erfolgt; in diesem Fall 
 findet Absatz 1 Satz 1, 4 und 6 anstelle von § 42 Ab-
satz 2 entsprechende Anwendung. Absatz 1 Satz 7 
gilt entsprechend.

 (3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn auch bei einer 
gemeinsamen Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses mehrerer Wahlbezirke nach Absatz 1 die 
Zahl von insgesamt 50 Wählern nicht erreicht würde.

 (4) Bei der Wahl der Ortschaftsräte finden die 
 Absätze 1 bis 3 mit der Maßgabe Anwendung, dass 
die gemeinsame Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses mit dem Wahlergebnis eines ande-
ren Wahlbezirks derselben Ortschaft oder mit dem 
Wahlergebnis des Briefwahlvorstands, der das Brief-
wahlergebnis dieser Ortschaft feststellt, erfolgt.«

11. In § 38 Absatz 2 Satz 1 Nummer 12 wird die Angabe 
»36, 37« durch die Angabe »36 bis 37 a« ersetzt.

12.  § 51 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a einge-
fügt:

 »(1 a) Werden für jede Wahl besondere Stimm-
zettelumschläge verwendet, ist das Verfahren 
nach § 37 a für jede Wahl, bei der weniger als 50 
Wähler ihre Stimme abgegeben haben, getrennt 
durchzuführen.«

b) In Absatz 5 wird nach Nummer 1 folgende Num-
mer 1 a eingefügt:

 »1 a.  Ergibt die Zählung nach Nummer 1 Satz 1, 
dass weniger als 50 Wähler ihre Stimme 
 abgegeben haben, ist das Verfahren nach 
§ 37 a für alle Wahlen gemeinsam durchzu-
führen. Ist für die Wahl der Ortschaftsräte 
eine gemeinsame Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses mit einem ande-
ren Wahlbezirk (§ 37 a Absatz 1 und 4) nicht 
möglich, ist das Wahlergebnis der Wahl der 
Ortschaftsräte im Wahlbezirk nach § 37 a 
Absatz 2 und 4 gemeinsam mit dem Wahl-
ergebnis des Briefwahlvorstands, der das 
Briefwahlergebnis dieser Ortschaft fest-
stellt, zu ermitteln und festzustellen; für die 
anderen Wahlen bleibt Satz 1 unberührt. Im 
Falle des Satzes 2 sind die Stimmzettel für 
die Wahl der Ortschaftsräte den gemeinsa-
men Stimmzettelumschlägen zu entnehmen 
und in gefaltetem Zustand uneingesehen in 
eine gesonderte Wahlurne zu legen. Der 
Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses 
kann anordnen, dass anstelle des Verfahrens 

nach den Sätzen 2 und 3 die Wahlergebnisse 
des Wahlbezirks für alle Wahlen nach § 37 a 
Absatz 2 gemeinsam mit den Wahlergebnis-
sen des Briefwahlvorstands, der das Brief-
wahlergebnis der Wahl der Ortschaftsräte 
feststellt, zu ermitteln und festzustellen ist.«

13. In Anlage 1 wird auf der Rückseite des Wahlscheins 
der Abschnitt »Stimmabgabe von Wählern/Wähle-
rinnen mit Behinderungen« wie folgt gefasst:

 »Stimmabgabe mit Hilfe einer anderen Person

 –  Wahlberechtigte, die des Lesens oder Schreibens 
unkundig sind oder wegen einer Behinderung an 
der Abgabe ihrer Stimme gehindert sind, können 
sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. In 
diesem Fall wird die »Versicherung an Eides statt 
zur Briefwahl« von der Hilfsperson unterzeichnet. 
Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollen-
det haben.

 –  Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von dem/der Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt (zulässige Assistenz). Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Wil-
lensbildung oder Entscheidung des/der Wahlbe-
rechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Auf  
die Strafbarkeit einer im Rahmen zulässiger As-
sistenz entgegen der Wahlentscheidung des/der 
Wahl berechtigten oder ohne eine geäußerte Wahl-
entscheidung des/der Wahlberechtigten erfolgten 
Stimmabgabe (§ 107 a Absatz 1 und 3 des Straf-
gesetzbuches) wird hingewiesen.

 –  Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kennt-
nisse verpflichtet, die sie bei der Hilfestellung von 
der Wahl des/der Wahlberechtigten erlangt hat.«

14. In Anlage 16 wird auf der Rückseite der Wählbar-
keitsbescheinigung für die (Ober-)Bürgermeister-
wahl der Auszug aus der Gemeindeordnung wie folgt 
geändert:

a) Der Abdruck vom § 46 Absatz 2 Satz 1 wird wie 
folgt gefasst.

 »Nicht wählbar ist, wer von der Wählbarkeit in 
den Gemeinderat ausgeschlossen (§ 28 Absatz 2) 
oder nach § 104 Nummer 2 des Bürgerlichen 
 Gesetzbuchs geschäftsunfähig ist.«

b) Der Abdruck von § 14 Absatz 2 wird wie folgt 
 gefasst:

 »(2) Ausgeschlossen vom Wahlrecht und vom 
Stimmrecht sind Bürger, die infolge Richter-
spruchs in der Bundesrepublik Deutschland das 
Wahlrecht oder Stimmrecht nicht besitzen.«

15. Nach Anlage 16 wird die aus dem Anhang zu dieser 
Verordnung ersichtliche Anlage 17 angefügt.



Nr. 45 GBl. vom 22. Dezember 2020 1197

16.  Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

(2) Für Bürgermeisterwahlen und Abstimmungen, für die 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung die 
Bekanntmachung der Wahl oder Abstimmung nach § 3 
Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes bereits erfolgt ist,

1. können Wahlscheine nach dem Muster der Anlage 1 
der Kommunalwahlordnung in der vor und in der nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden Fassung 
ausgegeben werden und

2. kann die Bekanntmachung zur Durchführung der 
Wahl oder Abstimmung nach § 26 der Kommunal-
wahlordnung in der vor und in der nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung geltenden Fassung erfolgen.

(3) Für nach dem 1. Januar 2021 stattfindende Bürger-
meisterwahlen, bei denen die Stellenausschreibung bis 
zum 31. Dezember 2020 erfolgt, kann

1. die Wählbarkeitsbescheinigung (§ 10 Absatz 4 Satz 1 
des Kommunalwahlgesetzes) auch nach dem Muster 
der Anlage 16 in der vor Inkrafttreten dieser Verord-
nung geltenden Fassung ausgestellt werden und

2.  die eidesstattliche Versicherung (§ 10 Absatz 4 Satz 3 
und 4 des Kommunalwahlgesetzes) auch in einer vom 
Muster der Anlage 17 abweichenden Form erfolgen.

stuttgart, den 9. Dezember 2020 Strobl
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Anhang zu Artikel 1 Nummer 15 
 

Anlage 17 Muster der Versicherung an Eides statt 
(zu § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3) Vorderseite: für die (Ober-)Bürgermeisterwahl 
 

Versicherung an Eides statt 
 

nach § 10 Absatz 4 des Kommunalwahlgesetzes für Baden-Württemberg 1) 
für die Bewerbung zur (Ober-)Bürgermeisterwahl und eine etwaige Neuwahl 

 
in der Stadt/Gemeinde …………………………………………………            am ………………………… 
 
 
Bewerber/Bewerberin – von allen Bewerbern/Bewerberinnen auszufüllen – 
 
Familienname: …………………………………… Vorname(n):  ……………………………………............... 
 
Tag der Geburt: ………………………… Staatsangehörigkeit:  …………………………… 
 
Anschrift (Hauptwohnung oder einzige Wohnung in Deutschland) 

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort: ……………………………………………………………………………………… 
 
Ergänzende Angaben – von Unionsbürgern/Unionsbürgerinnen ohne deutsche Staatsangehörigkeit auszufüllen – 
 
Geburtsort (Ort, Staat): ……………………………………………………………………………….. 
 

 2)  Identitätsausweis    2)  Reisepass  Ausweisnummer:  ………………………….. 

ausgestellt am:  ………………………… von (ausstellende Behörde): ………………………………………. 

zuletzt verlängert am: ………………………… von (ausstellende Behörde): ………………………………………. 
 
Im Herkunftsmitgliedstaat zuletzt im Wählerverzeichnis folgender Stadt/Gemeinde bzw. folgenden Wahlkreises 

eingetragen:  ……………………………………………………………………………….. 
 
Letzte Wohnung (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) im Herkunftsmitgliedstaat: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fortgezogen von dort am (Tag der Abmeldung) …………………………… 

nach (Ort, Staat) ………………………………………………………………………. 
 

Ich versichere gegenüber der/dem Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses an Eides statt: 3) 
X Ich bin nicht nach § 46 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 1) von der Wählbarkeit 
 ausgeschlossen. 

– nur von einem Unionsbürger/einer Unionsbürgerin ohne deutsche Staatsangehörigkeit auszufüllen – 
 2)  Ich besitze die Staatsangehörigkeit des folgenden Mitgliedstaates der Europäischen Union 

 ………………………………………………………. 

 und habe in diesem Mitgliedstaat die Wählbarkeit nicht verloren. 
 
 
 
 ………………………………………… ………………………………………… 
 (Ort/Datum) (Unterschrift mit Vor- und Familienname) 
 
_______________ 
1) Vergleiche Rückseite. 
2) Zutreffendes bitte ankreuzen. 
3) Die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt ist strafbar (§ 156 des Strafgesetzbuchs)
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Rückseite: 

Auszug aus dem Kommunalwahlgesetz für Baden-Württemberg 
 
§ 10 Absatz 4 

(4) Den Bewerbungen ist eine Bescheinigung über die Wählbarkeit des Bewerbers anzuschließen 
(Wählbarkeitsbescheinigung). Für die Erstellung der Wählbarkeitsbescheinigung kann die Gemeinde 
eine Gebühr erheben. Die Bewerber haben zusätzlich gegenüber dem Vorsitzenden des Gemeinde-
wahlausschusses an Eides statt zu 
versichern, dass sie nicht nach § 46 Absatz 2 der Gemeindeordnung von der Wählbarkeit ausge-
schlossen sind. § 8 Absatz 2 Sätze 1 und 3 bis 5 sind entsprechend anzuwenden.  
 
§ 8 Absatz 2 Sätze 1, 3, 4 und 5 
(2) Unionsbürger haben zusätzlich gegenüber dem Vorsitzenden des zuständigen Wahlausschusses 
an Eides statt zu versichern, dass sie die Staatsangehörigkeit ihres Herkunftsmitgliedstaates besitzen 
und in diesem Mitgliedstaat ihre Wählbarkeit nicht verloren haben. … Die Erklärung nach Satz 1 und 2 
ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. § 9 Abs. 1 Satz 7 gilt entsprechend. Bei Zweifeln an der 
Richtigkeit der Versicherung an Eides statt nach Satz 1 hat der Unionsbürger auf Verlangen eine Be-
scheinigung der zuständigen Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmitgliedstaates vorzulegen, mit 
der bestätigt wird, dass er in diesem Mitgliedstaat seine Wählbarkeit nicht verloren hat oder dass die-
ser Behörde ein solcher Verlust nicht bekannt ist. 
 
§ 9 Absatz 1 Satz 7 
Der Vorsitzende des zuständigen Wahlausschusses ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an 
Eides statt zuständig; er gilt als Behörde im Sinne von § 156 des Strafgesetzbuches. 

Ausschluss von der Wählbarkeit nach § 46 Absatz 2  
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 

 
Nicht wählbar zum Oberbürgermeister/Bürgermeister / zur Oberbürgermeisterin/Bürgermeisterin ist 
nach § 46 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
– wer infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht oder Stimmrecht 

nicht besitzt (§ 46 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in Verbin-
dung mit § 14 GemO) oder 

– wer infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt (§ 46 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 GemO) oder 

– wer nach § 104 Nummer 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geschäftsunfähig ist * (§ 46 Absatz 2 
Satz 1 GemO) oder 

– wer aus dem Beamtenverhältnis entfernt, wem das Ruhegehalt aberkannt oder gegen wen in ei-
nem dem Disziplinarverfahren entsprechenden Verfahren durch die Europäische Union, in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum eine entsprechende Maßnahme verhängt worden 
ist, in den auf die Unanfechtbarkeit der Maßnahme oder Entscheidung folgenden fünf Jahren 
(§ 46 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 GemO) oder 

– wer wegen einer vorsätzlichen Tat durch ein deutsches Gericht oder durch die rechtsprechende 
Gewalt eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wor-
den ist, die bei einem Beamten/einer Beamtin den Verlust der Beamtenrechte zur Folge hat, in 
den auf die Unanfechtbarkeit der Maßnahme oder Entscheidung folgenden fünf Jahren (§ 46 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 2 GemO) oder 

– wer als Unionsbürger/Unionsbürgerin ohne deutsche Staatsangehörigkeit infolge einer zivilrechtli-
chen Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mitgliedstaates, dessen 
Staatsangehörige er/sie ist, die Wählbarkeit nicht besitzt (§ 46 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 28 Absatz 2 Satz 2 GemO). 

___________ 
* Nach § 104 Nummer 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist geschäftsunfähig, wer sich in einem die freie Willensbestimmung 

ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein 
vorübergehender ist. 
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Verordnung des Finanzministeriums  
zur Änderung der 

Anwärtersonderzuschlagsverordnung

Vom 14. Dezember 2020

Auf Grund von § 81 Absatz 5 des Landesbesoldungs-
gesetzes Baden-Württemberg vom 9. November 2010 
(GBl. S. 793, 826), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 914) geändert worden 
ist, wird verordnet:

Artikel 1

In § 1 Absatz 2 der Anwärtersonderzuschlagsverordnung 
vom 16. Dezember 2010 (GBl. S. 1085), die zuletzt 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 11. Februar 2019 
(GBl. S. 55, ber. S. 91) geändert worden ist, wird die An-
gabe »2021« durch die Angabe »2025« ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

stuttgart, den 14. Dezember 2020 Sitzmann

Verordnung des Justizministeriums  
zur Änderung der Juristenausbildungs-  

und Prüfungsordnung (JAPrO)

Vom 14. Dezember 2020

Auf Grund von § 10 Absatz 1 Nummer 4 des Juristenaus-
bildungsgesetzes vom 16. Juli 2003 (GBl. S. 354), das 
zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 
(GBl. S. 189, 223) geändert worden ist, wird im Einver-
nehmen mit dem Innenministerium, dem Finanzministe-
rium und dem Wissenschaftsministerium verordnet:

Artikel 1

In § 67 Absatz 2 der Juristenausbildungs- und Prüfungs-
ordnung vom 2. Mai 2019 (GBl. S. 131), die durch Ver-
ordnung vom 22. Juni 2020 (GBl. S. 499) geändert wor-
den ist, werden in Satz 1 und 2 jeweils nach den Wörtern 
»im Sommersemester 2020« die Wörter »oder im 
Herbst-/ Wintersemester 2020/2021 beziehungsweise im 
Wintersemester 2020/2021 oder im Frühjahrs-/Sommer-
semester 2021 beziehungsweise im Sommersemester 
2021« eingefügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 14. Dezember 2020 Wolf

Bekanntmachung des Staatsministeriums  
über das Inkrafttreten des  

Dritten Staatsvertrages zur Änderung  
des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen  

in Deutschland

Vom 10. Dezember 2020

Der zwischen dem 26. März und 18. April 2019 unter-
zeichnete Dritte Staatsvertrag zur Änderung des Staats-
vertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland (Dritter 
Glücksspieländerungsstaatsvertrag) – GBl. 2019, S. 470 – 
zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem Freistaat 
Bayern, dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, der 
Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt 
Hamburg, dem Land Hessen, dem Land Mecklenburg-
Vorpommern, dem Land Niedersachsen, dem Land 
Nordrhein-Westphalen, dem Land Rheinland-Pfalz, dem 
Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-
Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein und dem Freistaat 
Thüringen ist nach Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 des Dritten 
Staatsvertrages zur Änderung des Staatsvertrages zum 
Glücksspielwesen in Deutschland zum 01. 01. 2020 in 
Kraft getreten.

stuttgart, den 10. Dezember 2020 Schopper
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